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ONKOTrTda zwischen dem leiligen Stuhle
un der Regublik Osterreich

eıne Heiligkeit aps 1US XI und Sie anerkennt das ec der
katholischen rche, 1m en ihrerdie Republik Österreich, die dem

uns ein1g sind, die Rechtslage der Zuständigkeit Gesetze, Dekrete und
atholischen IC Osterreich Z.UI11 Anordnungen erlassen; sS1e wird die
Besten des kirchlichen und religiösen Ausübung dieses Rechtes weder hin-

ern noch erschweren.Lebens gegenseitigem Einverneh-
I1eN dauerhafter Weise nNeu Ord- der Erfüllung ihrer geistli-
nenN, en beschlossen, eiıne fejerliche chen Amtspflicht STEe. den Geistlichen
Übereinkunft treffen der Schutz des Staates

Zu diesem 7wecke en eine Der Heilige genießt 1mM
eiligkeit Ihrem Bevollmächtigten Verkehr und der Korrespondenz mıt

Seine mMnenzZ den Hochwürdig- den Bischöfen, dem Klerus und den
sten Herrn Kardinal ugen Pacelli, übrigen Angehörigen der atholischen
Ihren Staatssekretär, TYC in Osterreich olle Freiheit ohne

und der Herr Bundespräsiden der jede Einflußnahme der Bundesregie-
Republik Österreich den Herrn Bun- asselbe ilt für den Verkehr
eskanzler Dr. Engelbert Dollfufs und und die Korrespondenz der Bischöfe

den derzeit auch muıt der Führung und Diözesanbehörden mıt dem Kle-
des Bundesministerium Unterricht und den Gläubigen.
etirauten Herrn undesminister für
Justiz Dr. Kurt Schuschnigg, Artikel I1

Seinen Bevollmächtigten e_

annt, die ach Austausch ihrer für gul Die katholische IC genießtund richtig befundenen Vollmachten Österreich öffentlich-rechtliche Stel-
olgende Bestimmungen vereinbart Jung Ihre einzelnen Einrichtungen,en welche ach dem kanonischen Rechte

Rechtspersönlichkeit aben, genießen
Artikel Rechtspersönlichkeit auch den

staatlichen Bereich, insoweıt sS1e bereits
Die Republik Österreich ichert

der onkordates Österreich estenen.
Zeitpunkt des Inkra  'etens dieses

und gewährleistet heiligen
Öömisch-katholischen IC ihren Künftig errichtende erlangen
verschiedenen Rıten die freie Aus- Rechtspersönlichkeit für den staatli-

chen Bereich, WEe'’ S1e unter der die-übung ihrer geistlichen aCcC und die
freie und en Ausübung des SCIN onkordate vorgesehenen Miıt-
ultus wirkung der Staatsgewalt entstehen.

Die kleingedruckten Gesetzesstellen sind Urc! nachfolgende völkerrechtliche Verträge ermögens-
1960, Schulvertrag 1962, Diözesanerrichtungsverträge) der durch einfachgesetzliche Rege-

Jungen (zum eispiel Ehegesetzgebung) gegenstandslos geworden.
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Konkordat zwisch~.n dem Heiligen Stuhle 
und der Republik Osterreich 

Seine Heiligkeit Papst Pius XI. und 
die Republik Österreich, die in dem 
Wunsche einig sind, die Rechtslage der 
katholischen Kirche in Österreich zum 
Besten des kirchlichen und religiösen 
Lebens in gegenseitigem Einverneh­
men in dauerhafter Weise neu zu ord­
nen, haben beschlossen, eine feierliche 
Übereinkunft zu treffen. 

Zu diesem Zwecke haben Seine 
Heiligkeit zu Ihrem Bevollmächtigten 

Seine Eminenz den Hochwürdig­
sten Herrn Kardinal Eugen Pacelli, 
Ihren Staatssekretär, 

und der Herr Bundespräsident der 
Republik Österreich den Herrn Bun­
deskanzler Dr. Engelbert Dollfuß und 

den derzeit auch mit der Führung 
des Bundesministerium für Unterricht 
betrauten Herrn Bundesminister für 
Justiz Dr. Kurt Schuschnigg, 

zu Seinen Bevollmächtigten er­
nannt, die nach Austausch ihrer für gut 
und richtig befundenen Vollmachten 
folgende Bestimmungen vereinbart 
haben. 

Artikel I 

§ 1. Die Republik Österreich sichert 
und gewährleistet der heiligen 
römisch-katholischen Kirche in ihren 
verschiedenen Riten die freie Aus­
übung ihrer geistlichen Macht und die 
freie und öffentliche Ausübung des 
Kultus. 

§ 2. Sie anerkennt das Recht der 
katholischen Kirche, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit Gesetze, Dekrete und 
Anordnungen zu erlassen; sie wird die 
Ausübung dieses Rechtes weder hin­
dern noch erschweren. 

§ 3. In der Erfüllung ihrer geistli­
chen Amtspflicht steht den Geistlichen 
der Schutz des Staates zu. 

§ 4. Der Heilige Stuhl genießt im 
Verkehr und in der Korrespondenz mit 
den Bischöfen, dem Klerus und den 
übrigen Angehörigen der katholischen 
Kirche in Österreich volle Freiheit ohne 
jede Einflußnahme der Bundesregie­
rung. Dasselbe gilt für den Verkehr 
und die Korrespondenz der Bischöfe 
und Diözesanbehörden mit dem Kle­
rus und den Gläubigen. 

Artikel II 

Die katholische Kirche genießt in 
Österreich öffentlich-rechtliche Stel­
lung. Ihre einzelnen Einrichtungen, 
welche nach dem kanonischen Rechte 
Rechtspersönlichkeit haben, genießen 
Rechtspersönlichkeit auch für den 
staatlichen Bereich, insoweit sie bereits 
im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 
Konkordates in Österreich bestehen. 
Künftig zu errichtende erlangen 
Rechtspersönlichkeit für den staatli­
chen Bereich, wenn sie unter der in die­
sem Konkordate vorgesehenen Mit­
wirkung der Staatsgewalt entstehen. 

Die kleingedruckten Gesetzesstellen sind durch nachfolgende völkerrechtliche Verträge (Vermögens­
vertrag 1960, Schulvertrag 1962, Diözesanerrichtungsverträge) oder durch einfachgesetzliche Rege­
lungen (zum Beispiel Ehegesetzgebung) gegenstandslos geworden. 
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Artikel I1 Bevor die Ernennung eines
residierenden Erzbischofs, eines res1-
dierenden Bischofs der eines oad-s  S Der gegenwärtige Stand der

Kirchenprovinzen und Diözesen bleibt, Jutors mıt dem Rechte der achfolge
sOwelt folgenden -  e anders be- WI1e auch des Praelaten Nullius g_
stimmt wird, erhalten Eine Zukunft schritten wird, wird der eilige
etwa erforderlich werdende Anderung den Namen des USSIC. Genom-

e21 der des Erwählten der Oster-bedarf vorheriger Vereinbarung. Letz-
eres gilt nicht kleinere Anderun- reichischen undesregierung mitteilen,
SCH, die 1M Interesse der Seelsorge lie- erfahren, ob S1e YTUun! allge-
SCH, und für jene Verschiebungen, die meın politischer atur die Hr-
sich einzelnen en als olge VO  5 geltend machen hat.
mpfarrungen ergeben. Das bezügliche Verfahren wiıid eın

S ks besteht grundsätzlich Einverständnis vertrauliches se1n, da{fs bis
darüber, dafß die Apostolische Administratur Ernennung die gewählte Person g_„Innsbruck-Feldkirch‘ ZUr NÖzese ruck- heimgehalten wird

mıiıt dem Sitz TUC| erhoben
wird und eın eigenes Generalvikarıiat für den Wenn VO Zeitpunkt der ben e.-

Vorarlberger el der euen Diözese miıt dem wähnten Mitteilung 15 JTage ohne
Sitz Feldkirch erhält. Das gleiche Einver-
ständnis besteht bezüglich der Erhebung der Erteilung eiıner Antwort verfließen,

wird das tillschweigen dem SinneApostolischen Administratur Burgenland ZUFrF

„Praela:  'a Nullius” mut dem Sitz Eisenstadt. ausgelegt werden, da{(s die Kegierung
Die Durchführung dieser grundsätzlichen Eini- kein Bedenken rheben hat und der

erfolgt durch besondere Vereinbarung Heilige die Ernennung ohne weIl-
zwischen dem Heiligen und der undes- Tes veröffentlichen kannregierung, sobald insbesondere bezüglich der
‚al: errichtenden l1Özese „Innsbruck-Feld-
kirch“” die nötigen Vorkehrungen getroffen sind Die esetzung der Dignitäten

un der anonıkate den Kapiteln
erfolgt ach dem gemeinen kanoni-
schen eC

S Die USW. der Erzbischöfe
und Bischöfe SOWI1e des Praelaten Nullius
STE. dem Heiligen Stuhle Artikel

Bel rledigung eines erzbischöfli-
chen der bischöflichen Sitzes (Praelatura
Nullius) legen die einzelnen Öösterreichi- Die wissenschaftliche Heranbil-
schen Diözesanbischöfe innerhalb el- dung des Klerus erfolgt den VO'

Monates eine Liste VO  3 geeigneten Staate erhaltenen katholisch-theologi-
Persönlichkeiten dem Heiligen Stuhle schen Fakultäten der den VO  } den
VOT, ohne da{fß dieser die Listen zuständigen kirchlichen Stellen errich-
gebunden ıst. theologischen ehranstalten.

Be1l rledigung des erzbischöflichen Die für die rziehung der Priester-
Stuhles VO'  a alzburg benennt der amtskandidaten bestimmten Seminare,
Heilige dem Metropolitankapitel ONVIKTEe und dergleichen kirchlichen

Anstalten unterstehen ihrer FEin-Salzburg TEe1 andıidaten, aus de-
@]  [1 5 freier, geheimer Abstimmung rıIC. ausschliefßlich der kirchlichen
den Erzbischof enhat Oberbehörde
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Artikel III 

§ 1. Der gegenwärtige Stand der 
Kirchenprovinzen und Diözesen bleibt, 
soweit im folgenden nicht anders be­
stimmt wird, erhalten. Eine in Zukunft 
etwa erforderlich werdende Änderung 
bedarf vorheriger Vereinbarung. Letz­
teres gilt nicht für kleinere Änderun­
gen, die im Interesse der Seelsorge lie­
gen, und für jene Verschiebungen, die 
sich in einzelnen Fällen als Folge von 
Umpfarrungen ergeben. 

§ 2. Es besteht grundsätzlich Einverständnis 
darüber, daß die Apostolische Administratur 
"Innsbruck-Feldkirch" zur Diözese "Innsbruck­
Feldkirch" mit dem Sitz in Innsbruck erhoben 
wird und ein eigenes Generalvikariat für den 
Vorarlberger Anteil der neuen Diözese mit dem 
Sitz in Feldkirch erhält. Das gleiche Einver­
ständnis besteht bezüglich der Erhebung der 
Apostolischen Administratur im Burgenland zur 
"Praelatura Nullius" mit dem Sitz in Eisenstadt. 
Die Durchführung dieser grundsätzlichen Eini­
gung erfolgt durch besondere Vereinbarung 
zwischen dem Heiligen Stuhl und der Bundes­
regierung, sobald insbesondere bezüglich der 
neu zu errichtenden Diözese "Innsbruck-Feld­
kirch" die nötigen Vorkehrungen getroffen sind. 

Artikel IV 

§ 1. Die Auswahl der Erzbischöfe 
und Bischöfe sowie des Praelaten Nullius 

steht dem Heiligen Stuhle zu. 
Bei Erledigung eines erzbischöfli­

chen oder bischöflichen Sitzes (Praelatura 
Nullius) legen die einzelnen österreichi­
schen Diözesanbischöfe innerhalb ei­
nes Monates eine Liste von geeigneten 
Persönlichkeiten dem Heiligen Stuhle 
vor, ohne daß dieser an die Listen 
gebunden ist. 

Bei Erledigung des erzbischöflichen 
Stuhles von Salzburg benennt der 
Heilige Stuhl dem Metropolitankapitel 
in Salzburg drei Kandidaten, aus de­
nen es in freier, geheimer Abstimmung 
den Erzbischof zu wählen hat. 
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§ 2. Bevor an die Ernennung eines 
residierenden Erzbischofs, eines resi­
dierenden Bischofs oder eines Koad­
jutors mit dem Rechte der Nachfolge 
wie auch des Praelaten Nullius ge­
schritten wird, wird der Heilige Stuhl 
den Namen des in Aussicht Genom­
menen oder des Erwählten der öster­
reichischen Bundesregierung mitteilen, 
um zu erfahren, ob sie Gründe allge­
mein politischer Natur gegen die Er­
nennung geltend zu machen hat. 

Das bezügliche Verfahren wid ein 
streng vertrauUches sein, so daß bis zur 
Ernennung die gewählte Person ge­
heimgehalten wird. 

Wenn vom Zeitpunkt der oben er­
wähnten Mitteilung an 15 Tage ohne 
Erteilung einer Antwort verfließen, 
wird das Stillschweigen in dem Sinne 
ausgelegt werden, daß die Regierung 
kein Bedenken zu erheben hat und der 
Heilige Stuhl die Ernennung ohne wei­
teres veröffentlichen kann. 

§ 3. Die Besetzung der Dignitäten 
und der Kanonikate in den Kapiteln 
erfolgt nach dem gemeinen kanoni­
schen Recht. 

Artikel V 

§ 1. Die wissenschaftliche Heranbil­
dung des Klerus erfolgt an den vom 
Staate erhaltenen katholisch-theologi­
schen Fakultäten oder an den von den 
zuständigen kirchlichen Stellen errich­
teten theologischen Lehranstalten. 

Die für die Erziehung der Priester­
amtskandidaten bestimmten Seminare, 
Konvikte und dergleichen kirchlichen 
Anstalten unterstehen in ihrer Ein­
richtung ausschließlich der kirchlichen 
Oberbehörde. 



Österreichisches Onkorda!l 1933 /34 405

Die innere Einrichtung SOWI1Ee der atholische eligionslehrer
der VO Staate erhaltenen deren Lehranstalten, welchen die MmM1S-

katholisch-theologischen Fakultäten S10 canonıca entzogen wird, mussen
WIT grundsätzli ach Madfisgabe der VO'  > der Erteilung des eligionsunter-
Apostolischen onstitution „Deus ichtes ntfernt werden.
sc1ientharum Dominus“ VO Maı
1931 und der Jjeweiligen kirchlichen

Artikel VIVorschriften geregelt werden. Jene
Durchführungsmafsnahmen, die sich
el Hinblick auf den besonderen Der Kirche STE| das echt auf Erteilung
Charakter dieser Fakultäten bzw. ihre des Religionsunterrichtes und Vornahme relig1ö-

SCr Übungen für die katholischen Schüler l
Stellung Universitätsverbande als allen niederen und mittleren Lehranstalten Es
notwendig erweisen, werden jeweils besteht Einverständnis darüber, da{f die Diöze-

Einvernehmen muıt der zuständigen sanordinarien über die Einrichtung 1nes Reli-
kirchlichen Behörde getroffen gionsunterrichtes, der über den gegenwärtig be-

stehenden Zustand hinausgeht, das Benehmen
Es besteht Einverständnis darüber, muit der zuständigen obersten staatlichen Schul-

behörde herstellen werden.da{s die eologische der Unıi-
versıtätTUC insbesondere ezüg- Die Leitung und unmuittelbare Beaufsichti-

BUunNg des Religionsunterrichtes und der relig1ö-lich der Zusammensetzung ihres Lehr-
el UÜbungen kommt der Kirchekörpers ihrer Eigenar erhnalten

bleibt.
Die Verbindlichkeit des Religionsunterrich-

tes amt den religiösen Übungen bisherigen
Ausmaßfs wird gewährleistet. Die finanzielleDie VO!  - den päpstlichen och- Obsorge für diesen Unterricht erfolgt derchulen KRom verliehenen akademi- bisherigen Weise. Ein darüber hinausgehenderschen Ta der heiligen eologie Religionsunterricht einschliefßlich der religiösen

sind ÖOsterreich hinsichtlich aller Übungen ist für clie katholischen hüler eben-
falls verbindlich, W: 1m Benehmen mıit derihrer CNAlıchen und staatlichen Wir- staatlichen Schulbehörde eingerichtet wird. Dieungen anerkannt. anzielle Sorge ınen olchen Unterricht
obliegt, unvorgreiflich ıner allfälligen künftigenDie Ernennung der ulassung einvernehmlichen Regelung nach Wiederkehrder Professoren der Dozenten den besserer wirtschaftlicher Verhältnisse, der Kir-

VO Staate erhaltenen katholisch-theo- che.
Jogischen Fakultäten wird LUr ach Der Religionsunterricht wird grundsätzlich

durch Geistliche erteilt; 1m Bedartsfalle könnenerfolgter Zustimmung der zuständigen hiezu Einvernehmen zwischen der Kirchen-kirchlichen Behörde erfolgen. un! staatlichen Schulbehörde auch alenlehrer
Sollte einer der genannten Leh- der andere geeignete Laienpersonen verwendet

werden. Zu Religionslehrern dürfen L11UTr solcheTer der olge selitens der zuständigen Personen bestellt werden, cdie die Kirchenbehör-kirchlichen Behörde der obersten at- de als hiezu befähigt erklärt hat Die Erteilungen Unterrichtsverwaltung als für des Religionsunterrichtes ist den Besitz der
die Lehrtätigkeit nıicht mehr gee1gnet MI1SS10 CAaNONICa gebunden (Art.
bezeichnet werden, wird VO'  - der Die Lehrpläne den Religionsunterricht
Ausübung der etreffenden Lehrtätig- werden VO!]  } der Kirchenbehörde aufgestellt;

Religionslehrbücher können 1Ur solchekeit nthoben bücher verwendet werden, welche VO!]  - der Kir-
Im Falle einer olchen nthebung chenbehörde für zulässig erklärt wurden.

WIT: Isbald auf andere Weise für S Soweit der Kirche rücksichtlich des
niederen und mittleren Schul- und Unterichts-einen entsprechenden Ersatz Sinne
wWwWesens gemäß den gegenwärtig geltenden at-des 1M geregelten organges g_ en Gesetzen noch sonstige Rechte und Be-

SOrgt werden. fugnisse zustehen, bleiben dieselben gewahrt.

ÖSterreichisches Konkordat 1933/34 

Die innere Einrichtung sowie der 
Lehrbetrieb der vom Staate erhaltenen 
katholisch-theologischen Fakultäten 
wird grundsätzlich nach Maßgabe der 
Apostolischen Konstitution "Deus 
scientiarum Dominus" vom 14. Mai 
1931 und der jeweiligen kirchlichen 
Vorschriften geregelt werden. Jene 
Durchführungsmaßnahmen, die sich 
hiebei im Hinblick auf den besonderen 
Charakter dieser Fakultäten bzw. ihre 
Stellung im Universitätsverbande als 
notwendig erweisen, werden jeweils 
im Einvernehmen mit der zuständigen 
kirchlichen Behörde getroffen. 

Es besteht Einverständnis darüber, 
daß die theologische Fakultät der Uni­
versität Innsbruck insbesondere bezüg­
lich der Zusammensetzung ihres Lehr­
körpers in ihrer Eigenart erhalten 
bleibt. 

§ 2. Die von den päpstlichen Hoch- , 
schulen in Rom verliehenen akademi­
schen Grade in der heiligen Theologie 
sind in Österreich hinsichtlich aller 
ihrer kirchlichen und staatlichen Wir­
kungen anerkannt. 

§ 3. Die Ernennung oder Zulassung 
der Professoren oder Dozenten an den 
vom Staate erhaltenen katholisch-theo­
logischen Fakultäten wird nur nach 
erfolgter Zustimmung der zuständigen 
kirchlichen Behörde erfolgen. 

§ 4. Sollte einer der genannten Leh­
rer in der Folge seitens der zuständigen 
kirchlichen Behörde der obersten staat­
lichen Unterrichtsverwaltung als für 
die Lehrtätigkeit nicht mehr geeignet 
bezeichnet werden, wird er von der 
Ausübung der betreffenden Lehrtätig­
keit enthoben. 

Im Falle einer solchen Enthebung 
wird alsbald auf andere Weise für 
einen entsprechenden Ersatz im Sinne 
des im § 3 geregelten Vorganges ge­
sorgt werden. 
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Katholische Religionslehrer an an­
deren Lehranstalten, welchen die mis­
sio canonica entzogen wird, müssen 
von der Erteilung des Religionsunter­
richtes entfernt werden. 

Artikel VI 

§ 1. Der Kirche steht das Recht auf Erteilung 
des Religionsunterrichtes und Vornahme religiö­
ser Übungen für die katholischen Schüler an 
allen niederen und mittleren Lehranstalten zu. Es 
besteht Einverständnis darüber, daß die Diöze­
sanordinarien über die Einrichtung eines Reli­
gionsunterrichtes, der über den gegenwärtig be­
stehenden Zustand hinausgeht, das Benehmen 
mit der zuständigen obersten staatlichen Schul­
behörde herstellen werden. 

Die Leitung und unmittelbare Beaufsichti­
gung, des Religionsunterrichtes und der religiÖ­
sen Ubungen kommt der Kirche zu. 

Die Verbindlichkeit des Religionsunterrich­
tes samt den religiösen Übungen im bisherigen 
Ausmaß wird gewährleistet. Die finanzielle 
Obsorge für diesen Unterricht erfolgt in der 
bisherigen Weise. Ein darüber hinausgehender 
Religionsunterricht einschließlich der religiösen 
Übungen ist für die katholischen Schüler eben­
falls verbindlich, wenn er im Benehmen mit der 
staatlichen Schulbehörde eingerichtet wird. Die 
finanzielle Sorge für einen solchen Unterricht 
obliegt, unvorgreiflich einer allfälligen künftigen 
einvernehmlichen Regelung nach Wiederkehr 
besserer wirtschaftlicher Verhältnisse, der Kir­
che. 

Der Religionsunterricht wird grundsätzlich 
durch Geistliche erteilt; im Bedarfsfalle können 
hiezu im Einvernehmen zwischen der Kirchen­
und staatlichen Schulbehörde auch Laienlehrer 
oder andere geeignete Laienpersonen verwendet 
werden. Zu Religionslehrern dürfen nur solche 
Personen bestellt werden, die die Kirchenbehör­
de als hiezu befähigt erklärt hat. Die Erteilung 
des Religionsunterrichtes ist an den Besitz der 
missio canonica gebunden (Art. V § 4). 

Die Lehrpläne für den Religionsunterricht 
werden von der Kirchenbehörde aufgestellt; als 
Religionslehrbücher können nur solche Lehr­
bücher verwendet werden, welche von der Kir­
chenbehörde für zulässig erklärt wurden. 

§ 2. Soweit der Kirche rücksichtlich des 
niederen und mittleren Schul- und Unterichts­
wesens gemäß den gegenwärtig geltenden staat­
lichen Gesetzen noch sonstige Rechte und Be­
fugnisse zustehen, bleiben ihr dieselben gewahrt. 
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J Die Kirche, ÖOrden und Kongrega- die Zuständigkeit des chters, die orladung,
onen haben das echt unter Beobachtung der die gesetzmäßige Vertretung und das ungesetZ-
allgemeinen schulgesetzlichen estimmungen mäßige Nichterscheinen der Parteien befolgt
ulen der genannten Art errichten worden sind Die genannten endgültigen 'erfü-
und führen, denen auf die Dauer der Erfül- ZuUuNngenNn und Urteile werden mıiıt den diesbezüg-
lJung dieser Voraussetzung die Rechte er lichen Verfügungen des ersten Gerichtshofes
öffentlichen Lehrantstalt zukommen der Signatura Apostolica dem österreichischen

ersten Gerichtshofe übersendet Die bürger-S Wo solche Schulen (8 e1] verhältnis-
mäßig beträchtliche Frequenz aufweisen und

lichen Rechtswirkungen treten mıiıt der VO)!]
Öösterreichischen Obersten Gerichshofe nicht-

infolge dessen den Bestand die rweiterung Öffentlicher Sitzung ausgesprochenen Vollstreck-
der IT1  g Öffentlicher Schulen gleicher barkeitserklärung ein
[l 1Ner Weise beeinflussen, daß der betreffende
Schulerhalter finanzielle Entlastung erfährt S Die kirchlichen und staatlichen Gerichte
en S1€E€ dem ersparten Ööffent- en einander ahmen ihrer Zuständigkeit

Rechtshilfe ZUu eistenlichen ufwand nach Maßgabe der Besserung
der wirtschaftlichen Verhältnisse ANSECIMNESSCNEC
Zuschüsse erhalten

Solcher Zuschüsse können unter den glei- VIIchen Voraussetzungen auch VO!]  - katholischen
Vereinen geführte Schulen dieser Art teilhaftig
werden, wenn und solange VO' zuständigen
Diözesanordinarius als tholische Schulen aner-

Die kirchliche estellung des
kannt sind und den gesetzlichen Bedingungen 'arvıkars erfolgt durch den Heili-

die Erwerbung der echte einer ordentlichen gen nachdem dieser sich bei der
‚hranstalt entsprechen. undesregierung vertraulicher orm

7  rch diese Maßßnahmen soll das katholische
Schulwesen Österreich gefördert und damit unterrichtet hat ob die Aus-
auch die Voraussetzung für die Entwicklung S1C gCHNOMMENE Persönlichkeit allge-
öffentlichen katholisch kontessionellen ule Ineın politische Bedenken vorliegen
geschaffen werden Der Militärvikar WIT die bischöf-

iche Würde ekleıden

Artikel
DIie kirchliche estellung der

Militärkapläne erfolgt durch den
tärvikar ach vorherigem Einver-S Die Republik sterreıic erkennt den g-

mäfß dem kanonischen echt geschlossenen Ehen nehmen muiıt dem Bundesmiuinister für
die bürgerlichen Rechtswirkungen Heerwesen

S Das Aufgebot dieser Eheschließungen S Daraufhin erfolgt die staatliche
erfolgt nach dem kanonischen Rechte. Die Repu-

ÖOsterreich behält sich VOTr, uch &111 'aat- Ernennung der Militärseelsorge-Funk
tOoNare ach den staatsgesetzlichenlıches Aufgebot anzuordnen.
orschriften

Die Republik ÖOsterreich anerkennt die
Zuständigkeit der kirchlichen Gerichte und Be- Die Militärkapläne en hin-
hörden ZU) Verfahren bezüglich der Ungültig- S1IC. des undesheeres den Wir-
keit der Ehe und der Dispens VO!]  - geschlos-
]ber nicht vollzogenen Ehe kungskreis VO Pfarren Sie ben das

ge Amt unter der UrIls  on des
w  . Die erauf bezüglichen Verfügungen Militärvikars AQUus

und Urteile werden, nachdem rechtskräftig Der iliıtärvikar wird die urisdik-geworden sind dem Obersten Gerichtshof der
Signatura Apostolica vorgelegt Dieser prüft ob tiıon auch ber das geistliche Personal
die Vorschriften des kanonischen Rechtes über chenund weiblichen eschlech-
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§ 3. Die Kirche, ihre Orden und Kongrega­
tionen haben das Recht, unter Beobachtung der 
allgemeinen schulgesetzlichen Bestimmungen 
Schulen der im § 2 genannten Art zu errichten 
und zu führen, denen auf die Dauer der Erfül­
lung dieser Voraussetzung die Rechte einer 
öffentlichen Lehrantstalt zukommen. 

§ 4. Wo solche Schulen (§ 3) eine verhältnis­
mäßig beträchtliche Frequenz aufweisen und 
infolge dessen den Bestand, die Erweiterung 
oder Errichtung öffentlicher Schulen gleicher Art 
in einer Weise beeinflussen, daß der betreffende 
Schulerhalter eine finanzielle Entlastung erfährt, 
haben sie aus dem hiedurch ersparten öffent­
lichen Aufwand nach Maßgabe der Besserung 
der wirtschaftlichen Verhältnisse angemessene 
Zuschüsse zu erhalten. 

Solcher Zuschüsse können unter den glei­
chen Voraussetzungen auch von katholischen 
Vereinen geführte Schulen dieser Art teilhaftig 
werden, wenn und solange sie vom zuständigen 
Diözesanordinarius als katholische Schulen aner­
kannt sind und den gesetzlichen Bedingungen 
für die Erwerbung der Rechte einer ordentlichen 
Lehranstalt entsprechen. 

Durch diese Maßnahmen soll das katholische 
Schulwesen in Österreich gefördert und damit 
auch die Voraussetzung für die Entwicklung zur 
öffentlichen katholisch konfessionellen Schule 
geschaffen werden. 

Artikel vn l 

§ 1. Die Republik Österreich erkennt den ge­
mäß dem kanonischen Recht geschlossenen Ehen 
die bürgerlichen Rechtswirkungen zu. 

§ 2. Das Aufgebot dieser Eheschließungen 
erfolgt nach dem kanonischen Rechte. Die Repu­
blik Österreich behält sich vor, auch ein staat­
liches Aufgebot anzuordnen. 

§ 3. Die Republik Österreich anerkennt die 
Zuständigkeit der kirchlichen Gerichte und Be­
hörden zum Verfahren bezüglich der Ungültig­
keit der Ehe und der Dispens von einer geschlos­
senen aber nicht vollzogenen Ehe. 

§ 4. Die hierauf bezüglichen Verfügungen 
und Urteile werden, nachdem sie rechtskräftig 
geworden sind, dem Obersten Gerichtshof der 
Signatura Apostolica vorgelegt. Dieser prüft, ob 
die Vorschriften des kanonischen Rechtes über 
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die Zuständigkeit des Richters, die Vorladung, 
die gesetzmäßige Vertretung und das ungesetz­
mäßige Nichterscheinen der Parteien befolgt 
worden sind. Die genannten endgültigen Verfü­
gungen und Urteile werden mit den diesbezüg­
lichen Verfügungen des Obersten Gerichtshofes 
der Signatura Apostolica dem österreichischen 
Obersten Gerichtshofe übersendet. Die bürger­
lichen Rechtswirkungen treten mit der vom 
österreichischen Obersten Gerichshofe in nicht­
öffentlicher Sitzung ausgesprochenen Vollstreck­
barkeitserklärung ein. 

§ 5. Die kirchlichen und staatlichen Gerichte 
haben einander im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
Rechtshilfe zu leisten. 

Artikel VIII 

§ 1. Die kirchliche Bestellung des 
Militärvikars erfolgt durch den Heili­
gen Stuhl, nachdem dieser sich bei der 
Bundesregierung in vertraulicher Form 
unterrichtet hat, ob gegen die in Aus­
sicht genommene Persönlichkeit allge­
mein politische Bedenken vorliegen. 

Der Militärvikar wird die bischöf­
liche Würde bekleiden. 

§ 2. Die kirchliche Bestellung der 
Militärkapläne erfolgt durch den Mili­
tärvikar nach vorherigem Einver­
nehmen mit dem Bundesminister für 
Heerwesen. 

§ 3. Daraufhin erfolgt die staatliche 
Ernennung der Militärseelsorge-Funk­
tionäre nach den staatsgesetzlichen 
Vorschriften. 

§ 4. Die Militärkapläne haben hin­
sichtlich des Bundesheeres den Wir­
kungskreis von Pfarren. Sie üben das 
heilige Amt unter der Jurisdiktion des 
Militärvikars aus. 

Der Militärvikar wird die Jurisdik­
tion auch über das geistliche Personal 
männlichen und weiblichen Geschlech-

Innerstaatlich nicht mehr in Geltung seit Inkrafttreten des deutschen Ehegesetzes vom 6.7.1938. 
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tes den Militärspitälern ausüben, un  o errichtende en
ZUXK rrichtung Olcher pitäler und religiöse Kongregationen erlan-

kommen WIT' CI Osterreich Rechtspersönlichkeit
den staatlichen Bereich Urc die

Hinterlegung einer eige des
Artikel ständigen Diözesanbischofs (Praelatus

Nullıus) ber die Österreich erfolgte
DIie Republik Österreich anerkennt Niederlassung bei der obersten staatli-

die von der IC festgesetzten Feier- chen Kultusverwaltungsbehörde, wel-
tage, diese sind che erüber auf Verlangen eiıne Be-

stätigung ausstellt
Alle Sonntage; übrigen findet die Bestimmung
Neujahrstag; des Artikels 11 Cdieses onkordates An-
Epiphanie (6 anner); wendung
Himmelfahrtstag; Die Oberen der Provinzen, de-
Fronleichnam; ITen rechtlicher Sitz Österreich g_
Fest der heiligen Apostel eter
und Paul (29 uni); egen ıst, mussen die Öösterreichische

Bundesbürgerschaft besitzen.
Marıä Himmelfahrt (15 August); Provınz- und rdensobere, dieerheiligen (1 November); autfßerhalb des Öösterreichischen Staats-Jag der Unbefleckten Empfängnis
(8 Dezember); gebietes ihren Sitz aben, werden, auch

WE S1e anderer StaatsangehörigkeitWe  achtstag (25 Dezember). sind, das ec besitzen, selbst der
durch andere ihre Österreich egen-

rtikel den Niederlassungen visıtieren.
Die Ordensmitglieder en

das eCc. ihren philosophisch-theo-en und relig1öse ongrega-
tionen können der Republik Öster- logischen Studien den Schulen ihres

Institutes der den päpstlichenreich den kanonischen Bestimmungen Hochschulen Kom obliegen.gemä frei gegründet und aufgestellt
werden; S1e unterliegen VO  } Seiten des
SGtaates keiner Einschränkung ezug Artikel XI
auf ihre Niederlassungen, die und

AaUSSCNOMUIMECN die diesem und rtikel XI Die esetzung der IC  en
S genannten Fälle die Eigenschaften Benefizien STEe. der Kirchenbehörde
ihrer Mitglieder SOWI1E ezüglic der abgesehen VO  } besonderen Patro-
Lebensweise ach ihren kirchlich ats- und Präsentierungsrechten, die
genehmigten Regeln. auf kanonischen Sondertitelnen

Auf Lebenszeit estellte ere Die esetzung jener Benefizien, auf
österreichischer Ordensniederlassun- welche der Bund der eın Offentliıcher

ON PräsentationsrechtegCn mıt STAl  'as loci ihrer Mitglieder ausübt,
en die Öösterreichische undesSDur- WIF: auf Grund eiıner Dreierliste VO  5

gerschaft besitzen. Kandidaten erfolgen, welche der D1ö6-

Durch päpstliche Dispens für Österreich aufgehoben.
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tes an den Militärspitälem ausüben, 
falls es zur Errichtung solcher Spitäler 
kommen wird. 

Artikel IX 

Die Republik Österreich anerkennt 
die von der Kirche festgesetzten Feier­
tage, diese sind: 

Alle Sonntage; 
Neujahrstag; 
Epiphanie (6. Jänner); 
Himmelfahrtstag; 
Fronleichnam; 
Fest der heiligen Apostel Peter 
und Paul (29. Juni);2 

Mariä Himmelfahrt (15. August); 
Allerheiligen (1. November); 
Tag der Unbefleckten Empfängnis 
(8. Dezember); 
Weihnachtstag (25. Dezember). 

Artikel X 

§ 1. Orden und religiöse Kong.rega­
tionen können in der Republik Oster­
reich den kanonischen Bestimmungen 
gemäß frei gegründet und aufgestellt 
werden; sie unterliegen von Seiten des 
Staates keiner Einschränkung in Bezug 
auf ihre Niederlassungen, die Zahl und 
- ausgenommen die in diesem und in Artikel XI 
§ 2 genannten Fälle - die Eigenschaften 
ihrer Mitglieder sowie bezüglich der 
Lebensweise nach ihren kirchlich 
genehmigten Regeln. 

Auf Lebenszeit bestellte Obere 
österreichischer Ordensniederlassun­
gen mit stabilitas Iod ihrer Mitglieder 
haben die österreichische Bundesbfu­
gerschaft zu besitzen. 
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§ 2. Künftig zu errichtende Orden 
und religiöse Kongregationen erlan­
gen in Österreich Rechtspersönlichkeit 
für den staatlichen Bereich durch die 
Hinterlegung einer Anzeige des zu­
ständigen Diözesanbischofs (Praelatus 
Nullius) über die in Österreich erfolgte 
Niederlassung bei der obersten staatli­
chen Kultusverwaltungsbehörde, wel­
che hierüber auf Verlangen eine Be­
stätigung ausstellt. 

Im übrigen findet die Bestimmung 
des Artikels 11 dieses Konkordates An­
wendung. 

§ 3. Die Oberen der Provinzen, de­
ren rechtlicher Sitz in Österreich ge­
legen ist, müssen die österreichische 
Bundesbürgerschaft besitzen. 

Provinz- und Ordensobere, die 
außerhalb des österreichischen Staats­
gebietes ihren Sitz haben, werden, auch 
wenn sie anderer Staatsangehörigkeit 
sind, das Recht besitzen, selbst oder 
durch andere ihre in Österreich liegen­
den Niederlassungen zu visitieren. 

§ 4. Die Ordensmitglieder haben 
das Recht, ihren philosophisch-theo­
logischen Studien in den Schulen ihres 
Institutes oder in den päpstlichen 
Hochschulen in Rom zu obliegen. 

Artikel XI 

§ 1. Die Besetzung der kirchlichen 
Benefizien steht der Kirchenbehörde 
zu, abgesehen von besonderen Patro­
nats- und Präsentierungsrechten, die 
auf kanonischen Sondertiteln beruhen. 

Die Besetzung jener Benefizien, auf 
welche der Bund oder ein öffentlicher 
Fonds Präsentationsrechte ausübt, 
wird auf Grund einer Dreierliste von 
Kandidaten erfolgen, welche der Diö-

Durch päpstliche Dispens für Österreich aufgehoben. 
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zesanordinarius ach den Vors  en wirksam; dieser Zeitpunkt wird
des kanonischen Rechtes wählt und seitens der zuständigen Kirchenbehörde der

staatlichen Kultusverwaltungsbehörde mutge-der staatlichen Kultusverwaltungsbe- teilt.OT ekann: xibt
Der Diözesanbischof (Praelatus Nullius)* DIie Verwaltung und der enu

wird sofort nach Bestellung Ines Geistlichen ZU der weltgeistlicher Pfründen
inem Pfarrbenefizium hievon der Regilerung en!| der 'akanz regelt sich ach
Mitteilung machen. den Normen des kanonischen Rechtes;

S Anbetracht der Auslagen des Bundes insoferne ber für eıne solche Pfründe eın grund-
die Bezüge der Geistlichen werden Z.U)1 sätzlicher gesetzlicher SPTIU auf finanzielle

Leistungen Q uUus dem Religionsfonds bzw. at-Leitung und Verwaltung der Diözesen,
lichen Mitteln besteht, fließen die FEinkünfte wäh-Pfarramte und Z.Uul Erteilung des Religionsunter-

richtes den öffentlichen Schulen, endlich zu rend der Vakanz den Religionsfonds.
allen jenen geistlichen Dienstposten, welche
eine Dotatıiıon (Kongruaergänzung) d  > Ööffent-
lichen Mitteln gesetzli vorgesehen ist, aus-
schließlich ‚e1S; bestellt, die Artikel XII

a) die österreichische Bundesbürgerschaft
besitzen; Die beweglichen und unbeweg-die vorgeschriebenen theologischen ichen Güter der chlichen Rechts-
dien Nn ıner kirchlichen theologischen Lehran- subjekte werden en der fürstalt Österreichs der ıner deutschsprachigen
katholisch-theologischen Fakultät der iner alle geltenden Staatsgesetze gewährlei-
päpstlichen Hochschule Rom durch minde- stet. eben diesem en hat die
stens drei Jahre mıit Erfolg zurückgelegt haben. Kirche das eC eue uter e_

Von diesen Erfordernissen kann für Hilfs- werben und besitzen; die derart
prlester SOWI1e für vorübergehend als Religions-
lehrer bestellte Geistliche Fällen CNhlıiıcnen erworbenen uter werden gleicher

Weise unverletzlich sSenmın.und staatlichen Einvernehmens abgesehen Wel-
den. Das Vermögen der IC  en

Bel Verlust der Bundesbürgerschaft wird der Rechtssubjekte WIT Urc die ach
betreffende Geistliche seitens der zuständigen
en Behörde VONn seinem Amte entfernt dem kanonischen Rechte berufenen
werden, falls S  Tl ım Einvernehmen zwischen rgane verwaite und ve: bei
kirchlicher und staatlicher Behörde Nachsicht enund ongregationen ilt den

wird. staatlichen Bereich bei Abschlufßf VO  }
Die Diözesanordinarien werden Rechtsgeschäften der Lokalobere und

Geistliche, die eines Verbre- sSOWeIıt sich Rechtsgeschäfte
chens verurteilt worden sind (Artikel höherer Verbände handelt, der ere
XX), mıt Zustimmung der Bun- des etreffenden Verbandes als der
desregierung Ööffentlich-kirchlichen berufene Vertreter.
Dienste stellen der wiederanstellen. Die ebarung mıiıt dem kirchlichen

Vermögen findet unter U{fIsS1c und
Ontrolle der zuständigen IchenDe-

Artikel XII hörden der Ordensoberen Statt. Ohn
deren Zustimmung kann olches Ver-

Die estellung einem kirchli- mögen weder veräußert och elaste
chen mte ıst VO Tage der mtisuber- werden.

3 talienischen ext: I] eSCOVO diocesano od Prelato „Nullius“408  Österreichisches Konkordat 1933/34  zesanordinarius nach den Vorschriften  tragung an wirksam; dieser Zeitpunkt wird  des kanonischen Rechtes wählt und  seitens der zuständigen Kirchenbehörde der  staatlichen Kultusverwaltungsbehörde mitge-  der staatlichen Kultusverwaltungsbe-  teilt.  hörde bekannt gibt.  Der Diözesanbischof (Praelatus Nullius)?  $ 2. Die Verwaltung und der Genuß  wird sofort nach Bestellung eines Geistlichen zu  der Einkünfte weltgeistlicher Pfründen  einem Pfarrbenefizium hievon der Regierung  während der Vakanz regelt sich nach  Mitteilung machen.  den Normen des kanonischen Rechtes;  $ 2. In Anbetracht der Auslagen des Bundes  insoferne aber für eine solche Pfründe ein grund-  für die Bezüge der Geistlichen werden zur  sätzlicher gesetzlicher Anspruch auf finanzielle  Leistungen aus dem Religionsfonds bzw. staat-  Leitung und Verwaltung der Diözesen, zum  lichen Mitteln besteht, fließen die Einkünfte wäh-  Pfarramte und zur Erteilung des Religionsunter-  richtes in den öffentlichen Schulen, endlich zu  rend der Vakanz in den Religionsfonds.  allen jenen geistlichen Dienstposten, für welche  eine Dotation (Kongruaergänzung) aus öffent-  lichen Mitteln gesetzlich vorgesehen ist, aus-  schließlich Geistliche bestellt, die  Artikel XII  a) die Österreichische Bundesbürgerschaft  besitzen;  $ 1. Die beweglichen und unbeweg-  b) die vorgeschriebenen theologischen Stu-  lichen Güter der kirchlichen Rechts-  dien an einer kirchlichen theologischen Lehran-  subjekte werden im Rahmen der für  stalt Österreichs oder an einer deutschsprachigen  katholisch-theologischen Fakultät oder an einer  alle geltenden Staatsgesetze gewährlei-  päpstlichen Hochschule in Rom durch minde-  stet. In eben diesem Rahmen hat die  stens drei Jahre mit Erfolg zurückgelegt haben.  Kirche das Recht, neue Güter zu er-  Von diesen Erfordernissen kann für Hilfs-  werben und zu besitzen; die derart  priester sowie für vorübergehend als Religions-  lehrer bestellte Geistliche in Fällen kirchlichen  erworbenen Güter werden in gleicher  Weise unverletzlich sein.  und staatlichen Einvernehmens abgesehen wer-  den.  8 2. Das Vermögen der kirchlichen  Bei Verlust der Bundesbürgerschaft wird der  Rechtssubjekte wird durch die nach  betreffende Geistliche seitens der zuständigen  kirchlichen Behörde von seinem Amte entfernt  dem kanonischen Rechte berufenen  werden, falls nicht im Einvernehmen zwischen  Organe verwaltet und vertreten; bei  kirchlicher und staatlicher Behörde Nachsicht  Orden und Kongregationen gilt für den  erteilt wird.  staatlichen Bereich bei Abschluß von  Die Diözesanordinarien werden  Rechtsgeschäften der Lokalobere und  Geistliche, die wegen eines Verbre-  soweit es sich um Rechtsgeschäfte  chens verurteilt worden sind (Artikel  höherer Verbände handelt, der Obere  XX), nur mit Zustimmung der Bun-  des betreffenden Verbandes als der  desregierung im öffentlich-kirchlichen  berufene Vertreter.  Dienste anstellen oder wiederanstellen.  Die Gebarung mit dem kirchlichen  Vermögen findet unter Aufsicht und  Kontrolle der zuständigen Kirchenbe-  Artikel XII  hörden oder Ordensoberen statt. Ohne  deren Zustimmung kann solches Ver-  $ 1. Die Bestellung zu einem kirchli-  mögen weder veräußert noch belastet  chen Amte ist vom Tage der Amtsüber-  werden.  3  Im italienischen Text: IL Vescovo diocesano od il Prelato „Nullius“ ... — Der Diözesanbischof oder  der Praelatus Nullius ...Der Diözesanbischof der
der Taelatus Nullius408  Österreichisches Konkordat 1933/34  zesanordinarius nach den Vorschriften  tragung an wirksam; dieser Zeitpunkt wird  des kanonischen Rechtes wählt und  seitens der zuständigen Kirchenbehörde der  staatlichen Kultusverwaltungsbehörde mitge-  der staatlichen Kultusverwaltungsbe-  teilt.  hörde bekannt gibt.  Der Diözesanbischof (Praelatus Nullius)?  $ 2. Die Verwaltung und der Genuß  wird sofort nach Bestellung eines Geistlichen zu  der Einkünfte weltgeistlicher Pfründen  einem Pfarrbenefizium hievon der Regierung  während der Vakanz regelt sich nach  Mitteilung machen.  den Normen des kanonischen Rechtes;  $ 2. In Anbetracht der Auslagen des Bundes  insoferne aber für eine solche Pfründe ein grund-  für die Bezüge der Geistlichen werden zur  sätzlicher gesetzlicher Anspruch auf finanzielle  Leistungen aus dem Religionsfonds bzw. staat-  Leitung und Verwaltung der Diözesen, zum  lichen Mitteln besteht, fließen die Einkünfte wäh-  Pfarramte und zur Erteilung des Religionsunter-  richtes in den öffentlichen Schulen, endlich zu  rend der Vakanz in den Religionsfonds.  allen jenen geistlichen Dienstposten, für welche  eine Dotation (Kongruaergänzung) aus öffent-  lichen Mitteln gesetzlich vorgesehen ist, aus-  schließlich Geistliche bestellt, die  Artikel XII  a) die Österreichische Bundesbürgerschaft  besitzen;  $ 1. Die beweglichen und unbeweg-  b) die vorgeschriebenen theologischen Stu-  lichen Güter der kirchlichen Rechts-  dien an einer kirchlichen theologischen Lehran-  subjekte werden im Rahmen der für  stalt Österreichs oder an einer deutschsprachigen  katholisch-theologischen Fakultät oder an einer  alle geltenden Staatsgesetze gewährlei-  päpstlichen Hochschule in Rom durch minde-  stet. In eben diesem Rahmen hat die  stens drei Jahre mit Erfolg zurückgelegt haben.  Kirche das Recht, neue Güter zu er-  Von diesen Erfordernissen kann für Hilfs-  werben und zu besitzen; die derart  priester sowie für vorübergehend als Religions-  lehrer bestellte Geistliche in Fällen kirchlichen  erworbenen Güter werden in gleicher  Weise unverletzlich sein.  und staatlichen Einvernehmens abgesehen wer-  den.  8 2. Das Vermögen der kirchlichen  Bei Verlust der Bundesbürgerschaft wird der  Rechtssubjekte wird durch die nach  betreffende Geistliche seitens der zuständigen  kirchlichen Behörde von seinem Amte entfernt  dem kanonischen Rechte berufenen  werden, falls nicht im Einvernehmen zwischen  Organe verwaltet und vertreten; bei  kirchlicher und staatlicher Behörde Nachsicht  Orden und Kongregationen gilt für den  erteilt wird.  staatlichen Bereich bei Abschluß von  Die Diözesanordinarien werden  Rechtsgeschäften der Lokalobere und  Geistliche, die wegen eines Verbre-  soweit es sich um Rechtsgeschäfte  chens verurteilt worden sind (Artikel  höherer Verbände handelt, der Obere  XX), nur mit Zustimmung der Bun-  des betreffenden Verbandes als der  desregierung im öffentlich-kirchlichen  berufene Vertreter.  Dienste anstellen oder wiederanstellen.  Die Gebarung mit dem kirchlichen  Vermögen findet unter Aufsicht und  Kontrolle der zuständigen Kirchenbe-  Artikel XII  hörden oder Ordensoberen statt. Ohne  deren Zustimmung kann solches Ver-  $ 1. Die Bestellung zu einem kirchli-  mögen weder veräußert noch belastet  chen Amte ist vom Tage der Amtsüber-  werden.  3  Im italienischen Text: IL Vescovo diocesano od il Prelato „Nullius“ ... — Der Diözesanbischof oder  der Praelatus Nullius ...408 

zesanordinarius nach den Vorschriften 
des kanonischen Rechtes wählt und 
der staatlichen Kultusverwaltungsbe­
hörde bekannt gibt. 

Der Diözesanbischof (Praelatus Nullius)3 
wird sofort nach Bestellung eines Geistlichen zu 
einem Pfarrbenefizium hievon der Regierung 
Mitteilung maChen. 

§ 2. In Anbetracht der Auslagen des Bundes 
für die Bezüge der Geistlichen werden zur 
Leitung und Verwaltung der Diözesen, zum 
Pfarramte und zur Erteilung des Religionsunter­
richtes in den öffentlichen Schulen, endlich zu 
allen jenen geistlichen Dienstposten, für welche 
eine Dotation (Kongruaergänzung) aus öffent­
lichen Mitteln gesetzlich vorgesehen ist, aus­
schließlich Geistliche bestellt, die 

a) die österreichlsche Bundesbürgerschaft 
besitzen; 

b) die vorgeschriebenen theologischen Stu­
dien an einer kirchlichen theologischen Lehran­
stalt ÖSterreichs oder an einer deutschsprachigen 
katholisch-theologischen Fakultät oder an einer 
päpstlichen Hochschule in Rom durch minde­
stens drei Jahre mit Erfolg zurückgelegt haben. 

Von diesen Erfordernissen kann für Hilfs­
priester sowie für vorübergehend als Religions­
lehrer bestellte Geistliche in Fällen kirchlichen 
und staatlichen Einvernehmens abgesehen wer­
den. 

Bei Verlust der Bundesbürgerschaft wird der 
betreffende Geistliche seitens der zuständigen 
kirchlichen Behörde von seinem Amte entfernt 
werden, falls nicht im Einvernehmen zwischen 
kirchlicher und staatlicher Behörde Nachsicht 
erteilt wird. 

Die Diözesanordinarien werden 
Geistliche, die wegen eines Verbre­
chens verurteilt worden sind (Artikel 
XX), nur mit Zustimmung der Bun­
desregierung im öffentlich-kirchlichen 
Dienste anstellen oder wiederanstellen. 

Artikel XII 

§ 1. Die Bestellung zu einem kirchli­
chen Amte ist vom Tage der Amtsüber-

Österreichisches Konkordat 1933/34 

tragung an wirksam; dieser Zeitpunkt wird 
seitens der zuständigen Kirchenbehörde der 
staatlichen Kultusverwaltungsbehörde mitge­
teilt. 

§ 2. Die Verwaltung und der Genuß 
der Einkünfte weltgeistlicher Pfründen 
während der Vakanz regelt sich nach 
den Normen des kanonischen Rechtes; 
insoferne aber für eine solche Pfründe ein grund­
sätzlicher gesetzlicher Anspruch auf finanzielle 
Leistungen aus dem Religionsfonds bzw. staat­
lichen Mitteln besteht, fließen die Einkünfte wäh­
rend der Vakanz in den Religionsfonds. 

Artikel XIII 

§ 1. Die beweglichen und unbeweg­
lichen Güter der kirchlichen Rechts­
subjekte werden im Rahmen der für 
alle geltenden Staatsgesetze gewährlei­
stet. In eben diesem Rahmen hat die 
Kirche das Recht, neue Güter zu er­
werben und zu besitzen; die derart 
erworbenen Güter werden in gleicher 
Weise unverletzlich sein. 

§ 2. Das Vermögen der kirchlichen 
Rechtssubjekte wird durch die nach 
dem kanonischen Rechte berufenen 
Organe verwaltet und vertreten; bei 
Orden und Kongregationen gilt für den 
staatlichen Bereich bei Abschluß von 
Rechtsgeschäften der Lokalobere und 
soweit es sich um Rechtsgeschäfte 
höherer Verbände handelt, der Obere 
des betreffenden Verbandes als der 
berufene Vertreter. 

Die Gebarung mit dem kirchlichen 
Vermögen findet unter Aufsicht und 
Kontrolle der zuständigen Kirchenbe­
hörden oder Ordensoberen statt. Ohne 
deren Zustimmung kann solches Ver­
mögen weder veräußert noch belastet 
werden. 

Im italienischen Text: n Vescovo diocesano od il Prelato "Nullius" ... - Der Diözesanbischof oder 
der Praelatus Nullius ... 
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)berdies bedarf der Zustimmung uch Artikel
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beabsichtigte Veräußerung der Belastung VO)]  - Die Republik Österreich WIT
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Zuschüssen der erhöhten Zuschüssen
der katholischen IC Österreich

ihre anzıellenöffentlichen ıtteln bedingt. Der staatlichen gegenüber
Stellungnahme geht die Anhörung des iÖzesan- Pflichten erfüllen, welche auf esetz,
ordinarıus OTaus. Vertrag der besonderen Rechtstiteln

S  S Die T  ung und erwaltung en
S BIis Z.Uu der Einvernehmen mıt demder kirchlichen Stiftungen steht den

chlichen ganen Heiligen vorzunehmenden Neuregelung
wird die Grundlage für die Dotierung des aktı-

S Die kirchlichen Rechtssubjekte ven und pensiomnierten Klerus die gegenwärtige
werden keiner Sondersteuer und der- Kongruagesetzgebung en, und zZV  W  Va mıt der

gleichen Abgaben unterworfen WeTrlr- Maßgabe, daß bel Anderungen des Dienstein-
kommens für die Bundesangestellten eine analo-

den, die nicht auch für andere Rechts- Änderung für den Klerus Z.u treffen sein wird.
subjekte gelten. Dies gilt auch hıin- Den Erzbischöfen, Diözesanbischöfen

(Praelatus Nullius)*, ihren Koadjutoren, Weih-ichtlich der Artikel und
Absatz äher bezeichneten Schulen bischöfen und Generalvikaren, welche nicht muıt

ınem hinreichenden, us den on und Er-
trägnıssen der Mensa der ul  I5 dem Religions-
on DZW. Bundesschatz stammenden Einkom-

ausgestattet sind, wird gemäß inem mıt
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das echt ZUXT Einhebung VO  5 Umlagen estatten, wird die LEeUE«E Diözese ruck-

eldkirch“ eın Kapitel erhalten. Die dergrundsätzlich zukommt:; bei Vorschrei- Dignitäre und Kanoniker WIF Einvernehmenbung VO'  - Umlagen w1e überhaupt zwischen dem Heiligen Stuhle und der obersten
allen jenen ällen, denen staatliche staatlichen Kultusverwaltung festgesetzt.

U Insoweit das ermögen der Metro-Interessen er werden, wird
Einvernehmen mıit der staatlichen Ge- politan- un! Kathedralkirchen für die Erhaltung

der betreffenden Kirchengebäude, die Kostenalt VOrLTSCHANSCNNH. 7wecks näherer des Gottesdienstes und cie Entlohnung der
Durchführung dieses rundsatzes erforderlichen weltlichen Dienstpersonen die-
werden VO:  - den kirchlichen Diözesan- SC Kirchen nicht hinreichen sollte, wird der
ehNhorden Einvernehmen mıt der Bund nach Überprüfung der Sachlage ZU[X

Bedeckung des Abganges ahmen wen1g-staatlichen Kultusverwaltung Richt- stens seiner bisherigen Prästationen und nach
linien aufgestellt werden. derMaßßgabe staatsfinanziellen Leistungs-

fur Hereinbringung VO  } £e15 fähigkeit beitragen.
Der Bund wird den Priesterseminarien,gCcn se1tens der itglieder VO:  - kirch- die gemäß der Vors:  en des kirchlichenen erbanden wird der IC der Gese!  uches eingerichtet sind, wıe bisher 1mM

staatliche Beistand ZEeW.  / soferne en der staatsfinanziellen Leistungsfähig-
diese eistungen Einvernehmen mıiıt keit ANSCINECSSCNE Zuschüsse gewähren, deren

Neuregelung einvernehmlich mıit dem Heiligender Staatsgewalt auferlegt wurden Stuhle getroffen wird. Die Abrechnungspflichtder aus sonstigen ıteln ec be- gegenüber dem Bunde bleibt1C!solcher
stehen. Zuwendungen unberührt.
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Überdies bedarf es der Zustimmung auch 
der staatlichen Kultusverwaltung, wenn die 
beabsichtigte Veräußerung oder Belastung von 
kirchlichem Stammvermögen die Leistung von 
Zuschüssen oder erhöhten Zuschüssen aus 
öffentlichen Mitteln bedingt. Der staatlichen 
Stellungnahme geht die Anhörung des Diözesan­
ordinarius voraus. 

§ 3. Die Ordnung und Verwaltung 
der kirchlichen Stiftungen steht den 
kirchlichen Organen zu. 

§ 4. Die kirchlichen Rechtssubjekte 
werden keiner Sondersteuer und der­
gleichen Abgaben unterworfen wer­
den, die nicht auch für andere Rechts­
subjekte gelten. Dies gilt auch hin­
sichtlich der im Artikel VI § 3 und § 4 
Absatz 2 näher bezeichneten Schulen. 

ArtikelXN 

Die Verwaltungsangelegenheiten 
der kirchlichen Verbände werden von 
der Kirche geregelt, wobei der Kirche 
das Recht zur Einhebung von Umlagen 
grundsätzlich zukommt; bei Vorschrei­
bung von Umlagen wie überhaupt in 
allen jenen Fällen, in denen staatliche 
Interessen berührt werden, wird im 
Einvernehmen mit der staatlichen Ge­
walt vorgegangen. Zwecks näherer 
Durchführung dieses Grundsatzes 
werden von den kirchlichen Diözesan­
behörden im Einvernehmen mit der 
staatlichen Kultusverwaltung Richt­
linien aufgestellt werden. 

Zur Hereinbringung von Leistun­
gen seitens der Mitglieder von kirch­
lichen Verbänden wird der Kirche der 
staatliche Beistand gewährt, soferne 
diese Leistungen im Einvernehmen mit 
der Staatsgewalt auferlegt wurden 
oder aus sonstigen Titeln zu Recht be­
stehen. 
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Artikel XV 

§ 1. Die Republik Österreich wird 
der katholischen Kirche in Österreich 
gegenüber stets ihre finanziellen 
Pflichten erfüllen, welche auf Gesetz, 
Vertrag oder besonderen Rechtstiteln 
beruhen. 

§ 2. Bis zu der im Einvernehmen mit dem 
Heiligen Stuhl vorzunehmenden Neuregelung 
wird die Grundlage für die Dotierung des akti­
ven und pensionierten Klerus die gegenwärtige 
Kongruagesetzgebung bilden, und zwar mit der 
Maßgabe, daß bei Änderungen des Dienstein­
kommens für die Bundesangestellten eine analo­
ge Änderung für den Klerus zu treffen sein wird. 

§ 3. Den Erzbischöfen, Diözesanbischöfen 
(Praelatus Nullius)4, ihren Koadjutoren, Weih­
bischöfen und Generalvikaren, welche nicht mit 
einem hinreichenden, aus den Fonds und Er­
trägnissen der Mensa oder aus dem Religions­
fonds bzw. Bundesschatz stammenden Einkom­
men ausgestattet sind, wird gemäß einem mit 
dem Heiligen Stuhle zu treffenden Abkommen, 
soweit die staatsfinanziellen Verhältnisse dies 
erlauben, eine angemessene Zulage aus öffent­
lichen Mitteln auszubezahlen sein. 

§ 4. Sobald die staatsfinanziellen Verhältnisse 
es gestatten, wird die neue Diözese "Innsbruck­
Feldkirch" ein Kapitel erhalten. Die Zahl der 
Dignitäre und Kanoniker wird im Einvernehmen 
zwischen dem Heiligen Stuhle und der obersten 
staatlichen Kultusverwaltung festgesetzt. 

§ 5. Insoweit das Vermögen der Metro­
politan- und Kathedralkirchen für die Erhaltung 
der betreffenden Kirchengebäude, für die Kosten 
des Gottesdienstes und die Entlohnung der 
erforderlichen weltlichen Dienstpersonen an die­
sen Kirchen nicht hinreichen sollte, wird der 
Bund nach Überprüfung der Sachlage zur 
Bedeckung des Abganges im Rahmen wenig­
stens seiner bisherigen Prästationen und nach 
Maßgabe der staatsfinanziellen leistungs­
fähigkeit beitragen. 

§ 6. Der Bund wird den Priesterseminarien, 
die gemäß der Vorschriften des kirchlichen 
Gesetzbuches eingerichtet sind, wie bisher im 
Rahmen der staatsfinanziellen Leistungsfähig­
keit angemessene Zuschüsse gewähren, deren 
Neuregelung einvernehmlich mit dem Heiligen 
Stuhle getroffen wird. Die Abrechnungspflicht 
gegenüber dem Bunde bleibt hinsichtlich solcher 
Zuwendungen unberührt. 

Im italienischen Text: ... Vescovi diocesani ed al Prelato Nullius, ... - ... Diözesanbischöfen und 
dem Praelatus Nullius .. . 
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Die Errichtung kirchlicher Stellen, rtikel
welche eine Oongruaergänzung VO] Bunde
angestrebt wird, bedarf der ‚US'  ung der
obersten staatlichen Kultusverwaltung, welche Für die öffentlichen pitälern,
hiebei erforderlichenfalls auch die Rechtsper- Heil-, ersorgungs- und dergleichen‚Önlichkeit der neuerrichteten Stelle für den Anstalten SOWI1eEe Gefangenenhäu-staatlichen erel| bestätigen wird. Dagegen SCIN, Strafanstalten, Arbeitshäusern,können kirchliche Stellen, für welche
der Bun eiıne Kongruazahlungen Anstalten für Erziehungsbedürftige

und dergleichen Anstalten unterge-e1istelt”, Von der zuständigen kirchli- Tacnten Personen wird, SsOWeıt S  enchen Behörde frei errı: der um- für die einzelne Einver-gewande. werden; sofern diesen nehmen mıit dem zuständigen D1Iö-letzteren en der eu errichteten
auch den staatlichen Bereich zesanordinarius eine eigene ;alts-

seelsorge eingerichtet ist, dem rts-Rechtspersönlichkeit zukommen soll, seelsorger und dem seinerwird VO zuständigen Diözesan- beauftragten Geistlichen das ec desbischof (Praelatus Nullius) eine eige freien Zutrittes ZU den STaltsın-ber die erfolgte Errichtung bei der
SsSC1I1 behufs freier Ausübung se1nesobersten staatlichen Kultusverwaltung

Z.U hinterlegen se1ln, welche hierüber geistlichen mtes gewährleistet.
Es besteht Einverständnis, da{fseine estätigung ausstellt.

Änderungen der Abgrenzung Falle der Einrichtung einer eigenen
Anstaltsseelsorge die Bestellung derVOomn Pfarrsprengeln stehen den Diöze- etreffenden Geistlichen 1 Einver-sanordinarien Die oberste Staa:

Kultusverwaltung behält sich VOT, solche Ande- nehmen mıiıt dem Diözesanordinarius
TuNseCNn aAaNnZUICHCN, die geeignet sind, Erspa- erfolgt.
rungen herbeizuführen.  Ca und die als sachlich Ver-
tretbar erachtet werden.

Artikel XVII

S Die Gebäude und Grundstücke
des undes, welche gegenwärtig unl- Das inkommen, dessen eNu:

die Geistlichen kraft ihres Amtes ste-mittelbar der mittelbDar CAlıchen
Zwecken dienen, inschliefßlich jener, hen, ıst 1im gleichen Ma(le exekutions-

deren Genufß relig1öse en und frei, dem die Bezüge der Ange-
Kongregationen stehen, werden auch tellten desesSind
fernerhin unter Beda auf
allenfalls bestehende Verträge diesen
Zwecken überlassen.

S Den Religionsfonds kommt Irchlicher Die Geistlichen können VO:  j Ge-
I8l  tsbehörden der anderen ehorden

werden bis auf weiteres wI1ıe er Namen
Charakter ZU, S1e sind juristische Personen und

cht (1 die Erteilung VO  - Auskünften
der Kirche VO] Bunts verwaltet. Verhältnis ber Personen der Dinge ersucht WEelI-
zwischen Religionsfonds und Bundesschatz,
namentlich uch hinsichtlich der finanziellen den, ezüglic deren 61e unter dem
Ergänzungspflicht des tzteren, keine Siegel geistlicher Amtsverschwiegen-

heit Kenntnıis ernalten en.erung e1n.

Diese wurden durch S  S Kirchenbeitragsgesetz abgeschafft.
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§ 7. Die Errichtung kirchlicher Stellen, für 
welche eine Kongruaergänzung vom Bunde 
angestrebt wird, bedarf der Zustimmung der 
obersten staatlichen Kultusverwaltung, welche 
hiebei erforderlichenfalls auch die Rechtsper­
sönlichkeit der neuerrichteten Stelle für den 
staatlichen Bereich bestätigen wird. Dagegen 
können kirchliche Stellen, für welche 
der Bund keine Kongruazahlungen 
leistetS, von der zuständigen kirchli­
chen Behörde frei errichtet oder um­
gewandelt werden; sofern in diesen 
letzteren Fällen der neu errichteten 
Stelle auch für den staatlichen Bereich 
Rechtspersönlichkeit zukommen soll, 
wird vom zuständigen Diözesan­
bischof (Praelatus Nullius) eine Anzeige 
über die erfolgte Errichtung bei der 
obersten staatlichen Kultusverwaltung 
zu hinterlegen sein, welche hierüber 
eine Bestätigung ausstellt. 

Änderungen in der Abgrenzung 
von Pfarrsprengeln stehen den Diöze­
sanordirtarien zu. Die oberste staatliche 
Kultusverwaltung behält sich vor, solche Ände­
rungen anzuregen, die geeignet sind, Erspa­
rungen herbeizuführen, und die als sachlich ver­
tretbar erachtet werden. 

§ 8. Die Gebäude und Grundstücke 
des Bundes, welche gegenwärtig un­
mittelbar oder mittelbar kirchlichen 
Zwecken dienen, einschließlich jener, 
in deren Genuß religiöse Orden und 
Kongregationen stehen, werden auch 
fernerhin unter Bedachtnahme auf 
allenfalls bestehende Verträge diesen 
Zwecken überlassen. 

§ 9. Den Religionsfonds kommt kirchlicher 
Charakter zu; sie sind juristische Personen und 
werden bis auf weiteres wie bisher im Namen 
der Kirche vom Bund verwaltet. Im Verhältnis 
zwischen Religionsfonds und Bundesschatz, 
namentlich auch hinsichtlich der finanziellen 
Ergänzungspflicht des Letzteren, tritt keine 
Änderung ein. 
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Artikel XVI 

Für die in öffentlichen Spitälern, 
Heil-, Versorgungs- und dergleichen 
Anstalten sowie in Gefangenenhäu­
sern, Strafanstalten, Arbeitshäusern, 
Anstalten für Erziehungsbedürftige 
und dergleichen Anstalten unterge­
brachten Personen wird, soweit nicht 
für die einzelne Anstalt im Einver­
nehmen mit dem zuständigen Diö­
zesanordinarius eine eigene Anstalts­
seelsorge eingerichtet ist, dem Orts­
seelsorger und dem an seiner Stelle 
beauftragten Geistlichen das Recht des 
freien Zutrittes zu den Anstaltsin­
sassen behufs freier Ausübung seines 
geistlichen Amtes gewährleistet. 

Es besteht Einverständnis, daß im 
Falle der Einrichtung einer eigenen 
Anstaltsseelsorge die Bestellung der 
betreffenden Geistlichen im Einver­
nehmen mit dem Diözesanordinarius 
erfolgt. 

Artikel XVII 

Das Einkommen, in dessen Genuß 
die Geistlichen kraft ihres Amtes ste­
hen, ist im gleichen Maße exekutions­
frei, in dem es die Bezüge der Ange­
stellten des Bundes sind. 

Artikel XVIII 

Die Geistlichen können von Ge­
richtsbehörden oder anderen Behörden 
nicht um die Erteilung von Auskünften 
über Personen oder Dinge ersucht wer­
den, bezüglich deren sie unter dem 
Siegel geistlicher Amtsverschwiegen­
heit Kenntnis erhalten haben. 

Diese wurden durch § 5 Kirchenbeitragsgesetz abgeschafft. 
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Artikel Artikel

Die Geistlichen und Ordensper- 1le anderen auf ICALiche Perso-
sind VO Geschworenen- und 1ie1N der Dinge bezüglichen Materien,

Schöffenam: befreit we den vorhergehenden Arti-
keln nicht behandelt wurden, werden

Artikel dem geltenden anonischen ec g-
mäß geregelt werden.

Falle der strafgerichtlichen Be- Sollte sich ukunft irgendeine
Jangung eines Geistlichen der einer Schwierigkeit ezügli der usle-
Ordensperson hat das staatliche Ge- gung der vorstehenden Artikel ergeben
r1C. sofort den den elangten der die Regelung eıner diesem
ständigen Diözesanordinarius Verlr- onkordate nicht ehandelten, rchli-
ständigen und demselben raschestens che Personen der Dinge etreffenden
die Ergebnisse der Voruntersuchung rage, die auch den STaatilıchen Bereich
und gegebenenfalls das Ndurte des ernotwendig werden, werden
Gerichtes sowohl der ersten als der Heilige und die Bundesregie-
der Berufungsinstanz übermitteln run gemeinsamen Einverständnis

Im Falle der erhaftung und An- eine freundschaftliche Ösung her-
Hafrt soll der Geistliche beiführen, bzw. eiıne einvernehmliche

(Ordensperson) mıiıt der seinem Regelung en.
und seinem hierarchischen YTa! g_ Mit dem Inkra  'eten des CN-
bührenden uCcC  1C. behandelt WeTr- wärtigen onkordates werden alle
den Österreich och stehenden

Im der rechtskräftigen unbedingten
Verurteilung eines Geistlichen en ines

Gesetze und Verordnungen, SsSoweıt
Verbrechens wird die Bundesregierung, unbe- sS1e muıt den Bestimmungen dieses Kon-
schadet sonstiger A US den strafgesetzlichen Vor- Ordates Widerspruch stehen, aufßer

Kraft
Diözesanordinarius den Geistlichen nicht ohne-
schriften sich ergebender Rechtsfolgen, falls der

VON seinem Amte entfernt, die Einstellung
der etw.:; zukommenden Dotation (Kongrua- Dieses rdaft, dessen deutscherergänzung) verfügen. und italienischer JText gleiche Kraft

Artikel aben, soll ratifiziert und die Ratifi-
kationsurkunden sollen möglichst bald

Der eDTrTauC. des kirchlichen der ausgetauscht werden. Es trıtt mıit dem
Ordensgewandes se1tens Laien der Tage ihres Austausches Kraft.
seitens Geistlicher und Urdensper- Zu dessen en die Be-

vol  ächtigten das gegenwärtige Kon-denen VoNn der zuständigen kordat unterzeichnet.Kirchenbehörde Urc endgültige An-
ordnung verboten worden ist, die Geschehen doppelter YSC
diesem Zwecke der zuständigen staat- der Vatikanstadt, 1933
en Behörde mtlich bekanntzuge- Eugen10 Cardınale Pacelliben sSein wird, ist unter den gleichen
Sanktionen und Strafen verboten, mıt Engelbert Dollfuß
welchen der TrTauc der militäri- undeskanzler
schen Unitorm verboten und bestraft urt Schuschnigz
wird. Bundesminister
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Artikel XIX 

Die Geistlichen und Ordensper­
sonen sind vom Geschworenen- und 
Schöffenamt befreit. 

Artikel XX 

Im Falle der strafgerichtlichen Be­
langung eines Geistlichen oder einer 
Ordensperson hat das staatliche Ge­
richt sofort den für den Belangten zu­
ständigen Diözesanordinarius zu ver­
ständigen und demselben raschestens 
die Ergebnisse der Voruntersuchung 
und gegebenenfalls das Endurteil des 
Gerichtes sowohl in der ersten als in 
der Berufungsinstanz zu übermitteln. 

Im Falle der Verhaftung und An­
haltung in Haft soll der Geistliche 
(Ordensperson) mit der seinem Stande 
und seinem hierarchischen Grade ge­
bührenden Rücksicht behandelt wer­
den. 

Im Falle der rechtskräftigen unbedingten 
Verurteilung eines Geistlichen wegen eines 
Verbrechens wird die Bundesregierung, unbe­
schadet sonstiger aus den strafgesetzlichen Vor­
schriften sich ergebender Rechtsfolgen, falls der 
Diözesanordinarius den Geistlichen nicht ohne­
hin von seinem Amte entfernt, die Einstellung 
der ihm etwa zukommenden Dotation (Kongrua­
ergänzung) verfügen. 

Artikel XXI 

Der Gebrauch des kirchlichen oder 
Ordensgewandes seitens Laien oder 
seitens Geistlicher und Ordensper­
sonen, denen er von der zuständigen 
Kirchenbehörde durch endgültige An­
ordnung verboten worden ist, die zu 
diesem Zwecke der zuständigen staat­
lichen Behörde amtlich bekanntzuge­
ben sein wird, ist unter den gleichen 
Sanktionen und Strafen verboten, mit 
welchen der Mißbrauch der militäri­
schen Uniform verboten und bestraft 
wird. 
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Artikel XXII 

Alle anderen auf kirchliche Perso­
nen oder Dinge bezüglichen Materien, 
welche in den vorhergehenden Arti­
keln nicht behandelt wurden, werden 
dem geltenden kanonischen Recht ge­
mäß geregelt werden. 

Sollte sich in Zukunft irgendeine 
Schwierigkeit bezüglich der Ausle­
gung der vorstehenden Artikel ergeben 
oder die Regelung einer in diesem 
Konkordate nicht behandelten, kirchli­
che Personen oder Dinge betreffenden 
Frage, die auch den staatlichen Bereich 
berührt, notwendig werden, so werden 
der Heilige Stuhl und die Bundesregie­
rung im gemeinsamen Einverständnis 
eine freundschaftliche Lösung her­
beiführen, bzw. eine einvernehmliche 
Regelung treffen. 

Mit dem Inkrafttreten des gegen­
wärtigen Konkordates werden alle in 
Österreich noch in Geltung stehenden 
Gesetze und Verordnungen, insoweit 
sie mit den Bestimmungen dieses Kon­
kordates in Widerspruch stehen, außer 
Kraft treten. 

Artikel XXIII 

Dieses Konkordat, dessen deutscher 
und italienischer Text gleiche Kraft 
haben, soll ratifiziert und die Ratifi­
kationsurkunden sollen möglichst bald 
ausgetauscht werden. Es tritt mit dem 
Tage ihres Austausches in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die Be­
vollmächtigten das gegenwärtige Kon­
kordat unterzeichnet. 
Geschehen in doppelter Urschrift. 

In der Vatikanstadt, am 5. Juni 1933. 
1. + S. Eugenio Cardinale Pacelli 

1. + S. Engelbert Dollfuß 
Bundeskanzler 

1. + S. Kurt Schuschnigg 
Bundesminister 
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Zusatzprotokoll Zulassung Zum ordentlichen Univer-
sitätsstudium SONST vorgeschriebenen

Juni 1933 Voraussetzungen mög ıst Hin-
blick darauf wird auch der eilige
5  i dafür Vorsorge treffen, da{fs derezüglic des der Vatikanstadt Studienplan dieser kirchlichen Lehr-1933 unterzeichneten Kon-

Ordates zwischen_ _dem Heiligen anstalten ahmen der ihnen gestell-
ten Aufgaben dem Studienplane derund der Republik Osterreich haben die
VO Staate erhaltenen katholisch-theo-en vertrags  jeßenden eıle die

folgenden Erklärungen abgegeben, die logischen Fakultäten den wesent-

als integrierende Bestandteile des en en ach Möglichkeit Aalı-

gepaßt werde.onkordates geltenen

Zu IV, Zu Artikel V,

Wird erklärt, da{fß in® alle, als die Die päpstlichen Hochschulen e_

Öösterreichische Bundesregierung einen worbenen Doktorate Aaus Teilgebieten
der eologie gelten Österreich 1NSO-1Inwan:ı allgemein politischen Cha-
weıt, als CS sich nicht die Ausübungrakters rheben sollte, der Versuch
eines weltlichen Berufes handeltunternehmen ıst, einem Einverneh-

Inen zwischen dem Heiligen Stuhle
Zu V, Sund der Bundesregierung analog der

Bestimmung des Artikels XXIL, Absatz
2, des onkordates gelangen; SO eın gemä dieser onkordats-
dieser Versuch erfolglos bleiben, ist bestimmung VOomn der Ausübung seiner
der eilige derurc. Lehrtätigkeit enthobener Professor
der esetzung el1. Das Gleiche gilt nicht eine andere STtaa: Verwen-
auch die Ernennung eines Oad- dung indet, WIT seiner Eigen-
Jutors mıt dem Rechte der achfolge SC als undeslehrer unter Zuer-

einen Öösterreichischen Erzbischof ennung des gemä sSeINer a1lı-
der Bischof der ınen Prälaten nullius. rechenbaren Dienstzeit zukommenden

Ruhegenusses, jedenfalls aber des
Zu V, &S 1, Absatz Mindestruhegenusses, sofern ach

Mafisgabe der sonstigen Staatlıchen VOr-
Seitens der obersten staatlichen Un- schriften nich:  . überhaupt den An-

spruch auf egenu verwirkt hat,terrichtsverwaltung WT“ ach An-
den Ruhestand Versetzhörung der zuständigen Diözesan-

1SCNOIe festgestellt werden, VON Das Gileiche gilt für die katholischen
welchen en theologischen Religionslehrer den staatlichen muitt-
Lehranstalten der Übertritt e1INe leren Lehranstalten. Die Bestimmung
VO: Staate erhaltene katholisch-theo- ber die orge für einen entsprechen-
ogische en! des den Ersatz hat auf diese ehrer S1INN-
dienganges bei T:  ung der für die gemä Anwendung finden.

1934, 17N.
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Zusatzprotokoll 

5. Juni 1933 

Bezüglich des in der Vatikanstadt 
am 5. Juni 1933 unterzeichneten Kon­
kordates zwischen dem Heiligen Stuhl 
und der Republik Österreich haben die 
hohen vertragschließenden Teile die 
folgenden Erklärungen abgegeben, die 
als integrierende Bestandteile des 
Konkordates zu gelten haben. 

Zu Artikel Iv, § 2: 

Wird erklärt, daß in 6 Falle, als die 
österreichische Bundesregierung einen 
Einwand allgemein politischen Cha­
rakters erheben sollte, der Versuch zu 
unternehmen ist, zu einem Einverneh­
men zwischen dem Heiligen Stuhle 
und der Bundesregierung analog der 
Bestimmung des Artikels XXII, Absatz 
2, des Konkordates zu gelangen; sollte 
dieser Versuch erfolglos bleiben, so ist 
der Heilige Stuhl in der Durchführung 
der Besetzung frei. Das Gleiche gilt 
auch für die Ernennung eines Koad­
jutors mit dem Rechte der Nachfolge 
für einen österreichisehen Erzbischof 
oder Bischof oder einen Prälaten nullius. 

Zu Artikel V, § I, Absatz 3: 

Seitens der obersten staatlichen Un­
terrichtsverwaltung wird nach An­
hörung der zuständigen Diözesan­
bischöfe festgestellt werden, von 
welchen kirchlichen theologischen 
Lehranstalten der Übertritt an eine 
vom Staate erhaltene katholisch-theo­
logische Fakultät während des Stu­
dienganges bei Erfüllung der für die 

BGBIÖ. 1934, S. 45: im. 
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Zulassung zum ordentlichen Univer­
sitätsstudium sonst vorgeschriebenen 
Voraussetzungen möglich ist. Im Hin­
blick darauf wird auch der Heilige 
Stuhl dafür Vorsorge treffen, daß der 
Studienplan dieser kirchlichen Lehr­
anstalten im Rahmen der ihnen gestell­
ten Aufgaben dem Studienplane der 
vom Staate erhaltenen katholisch-theo­
logischen Fakultäten in den wesent­
lichen Punkten nach Möglichkeit an­
gepaßt werde. 

Zu Artikel V, § 2: 

Die an päpstlichen Hochschulen er­
worbenen Doktorate aus Teilgebieten 
der Theologie gelten in Österreich inso­
weit, als es sich nicht um die Ausübung 
eines weltlichen Berufes handelt. 

Zu Artikel V, § 4: 

Falls ein gemäß dieser Konkordats­
bestimmung von der Ausübung seiner 
Lehrtätigkeit enthobener Professor 
nicht eine andere staatliche Verwen­
dung findet, wird er in seiner Eigen­
schaft als Bundeslehrer unter Zuer­
kennung des ihm gemäß seiner an­
rechenbaren Dienstzeit zukommenden 
Ruhegenusses, jedenfalls aber des 
Mindestruhegenusses, sofern er nach 
Maßgabe der sonstigen staatlichen Vor­
schriften nicht überhaupt den An­
spruch auf Ruhegenuß verwirkt hat, in 
den Ruhestand versetzt. 

Das Gleiche gilt für die katholischen 
Religionslehrer an den staatlichen mitt­
leren Lehranstalten. Die Bestimmung 
über die Sorge für einen entsprechen­
den Ersatz hat auf diese Lehrer sinn­
gemäß Anwendung zu finden. 
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Zu Artikel VI, 1, Absatz Zu VI, S
Zur Hintanhaltung VOIl Mißverständnissen ESs besteht Einverständnis darüber, da{fs die

wird festgestellt, daß den niederen und mıtt- i genannten kirchlichen Rechtssubjekteleren Lehranstalten auch die gewerblichen, Bestellung weltlicher Lehrkräfte nicht verhalten
Handwerker-, die land- und orstwirtschaft- werden dürfen, v  CIl geistliche Lehrkräfte, die
lıchen, kommerziellen und dergleichen Schulen gemäß den staatlichen Vorschriften Jehrbefähigteinschließlich der bezüglı  en ortbildungs-
schulen zaählen.

sind, Verfügung stehen und daß bei Hand-
abung der allgemeinen staatliıchen Schulvor-
schriften auf etwalge der OUOrdensdisziplin
sich ergebende Pflichten der geistlichen Lehr-

Zu rtikel VII S  & 1I satz Bedacht BHENOMUNEN werden wird.

Satz Die Erteilung VO]  a} Dispensen vVon der
n den religiösen Übungen StTEe| dem

Religionslehrer
Satz Hiedurch ist S  Gn ausgeschlossen, Zu Artikel VII:/

da{fßs die Aufwendungen die Religionslehrer
Falle ıner Änderung analoger Bezüge aAa1ll-

derer Lehrpersonen entsprechend geändert WeTl-
Die Republi. Österreich erkennt uch

den. die Zuständigkeit der kirchlichen Behörden ZUN
Verfahren bezüglich des Privilegium Paulinum.

Der Heilige willigt eın, daß das Ver-
Zu Artikel VI, fahren bezüglich der Trennung der Ehe VO!]  > isch

und Bett den staatlichen Gerichten zusteht.

ES besteht Einverständnis darüber,
da{fß den Diözesanordinarien und deren Der Heilige WIF! die Herausgabe

iner Instruktion durch den Öösterreichischen
Beauftragten das echt usteht, Episkopat veranlassen, die für alle Diözesen

(Praelatura Nullius) verbindlic! sSein WIT!stände religiös-sittlichen en der
atholischen Schüler wI1e auch deren
nachteilige der ungehörige ee1n-
fussung der Schule, insbesondere
etwaige Verletzungen ihrer aubens- Zu Artikel VIUIL,
überzeugungen der relig1iösen Emp-
findungen Unterricht bei den at- Der eilige gesteht daßen Schulbehörden eanständen, der Erledigung des mMmMtes desdie auf entsprechende hhilfe Bedacht Militärvikars die Bundesregierung VOTLnehmen werden.

Es besteht insbesondere Einverständnis dar- der esignatiıon des Nachfolgers dem
Heiligen Stuhle jeweils vertraulicher

als Ööffentliche ulen bestehen.
über, da{fs Burgenland konfessionelle Schulen

Weise auf diplomatischem Wege die
Weiters besteht Einverständnis dar- eine der andere hiezu geeignet

erscheinende Persönlichkeit ULWüber, da{fs Falle einer Anderung der
schulbehördlichen Urganisation bindlich bekannt gibt Au  D die einzel-
Bundesgebiete der en desselben 1ie1N Diözesanbischöfe legten. analog

die bisherige Vertretung der Inter- der Bestimmung des Artikels IV, 1,
der Kirche entsprechend EC- Absatz 2, dem Heiligen eine

sorgt wird. unverbindliche Liste VOTL.

1e!] Anmerkung
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Zu Artikel VI, § 1, Absatz 1: 

Zur Hintanhaltung von Mißverständnissen 
wird festgestellt, daß zu den niederen und mitt­
leren Lehranstalten auch die gewerblichen, 
Handwerker-, die land- und forstwirtschaft­
lichen, kommerziellen und dergleichen Schulen 
einschließlich der bezüglichen Fortbildungs­
schulen zählen. 

Zu Artikel VI, § 1, Absatz 2: 

Satz 1: Die Erteilung von Dispensen von der 
Teilnahme an den religiösen Übungen steht dem 
Religionslehrer zu. 

Satz 2: Hiedurch ist nicht ausgeschlossen, 
daß die Aufwendungen für die Religionslehrer 
im Falle einer Änderung analoger Bezüge an­
derer Lehrpersonen entsprechend geändert wer­
den. 

Zu Artikel VI, § 2: 

Es besteht Einverständnis darüber, 
daß den Diözesanordinarien und deren 
Beauftragten das Recht zusteht, Miß­
stände im religiös-sittlichen Leben der 
katholischen Schüler wie auch deren 
nachteilige oder ungehörige Beein­
flussung in der Schule, insbesondere 
etwaige Verletzungen ihrer Glaubens­
überzeugungen oder religiösen Emp­
findungen im Unterricht bei den staat­
lichen Schulbehörden zu beanständen, 
die auf entsprechende Abhilfe Bedacht 
nehmen werden. 

Es besteht insbesondere Einverständnis dar­
über, daß im Burgenland konfessionelle Schulen 
als öffentliche Schulen bestehen. 

Weiters besteht Einverständnis dar­
über, daß im Falle einer Änderung der 
schulbehördlichen Organisation im 
Bundesgebiete oder in Teilen desselben 
für die bisherige Vertretung der Inter­
essen der Kirche entsprechend vorge­
sorgtwird . 

. Siehe Anmerkung 1 
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Zu Artikel VI, § 2: 

Es besteht Einverständnis darüber, daß die in 
§ 3 genannten kirchlichen Rechtssubjekte zur 
Bestellung weltlicher Lehrkräfte nicht verhalten 
werden dürfen, wenn geistliche Lehrkräfte, die 
gemäß den staatlichen Vorschriften lehrbefähigt 
sind, zur Verfügung stehen und daß bei Hand­
habung der allgemeinen staatlichen Schulvor­
schriften auf etwaige aus der Ordensdisziplin 
sich ergebende Pflichten der geistlichen Lehr­
personen Bedacht genommen werden wird. 

Zu Artikel VIe 

1. Die Republik Österreich anerkennt auch 
die Zuständigkeit der kirchlichen Behörden zum 
Verfahren bezüglich des Privilegium Paulinum. 

2. Der Heilige Stuhl willigt ein, daß das Ver­
fahren bezüglich der Trennung der Ehe von Tisch 
und Bett den staatlichen Gerichten zusteht. 

3. Der Heilige Stuhl wird die Herausgabe 
einer Instruktion durch den österreichischen 
Episkopat veranlassen, die für alle Diözesen 
(Praelatura Nullius) verbindlich sein wird. 

Zu Artikel VIII, § 1: 

Der Heilige Stuhl gesteht zu, daß im 
Falle der Erledigung des Amtes des 
Militärvikars die Bundesregierung vor 
der Designation des Nachfolgers dem 
Heiligen Stuhle jeweils in vertraulicher 
Weise auf diplomatischem Wege die 
eine oder andere ihr hiezu geeignet 
erscheinende Persönlichkeit unver­
bindlich bekannt gibt. Auch die einzel­
nen Diözesanbischöfe legten analog 
der Bestimmung des Artikels IV, § 1, 
Absatz 2, dem Heiligen Stuhl eine 
unverbindliche Liste vor. 
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Zu Artikel SCH welche auf Grund esteNen-
den Patronates angesprochen werden,

Durch diesen Artikel werden at- Von den ehorden der staatlichen
liche Bestimmungen, 11l welchen och tusverwaltung 111 instanzmäfßigen Ver-
andere Jage als Ruhetage erklärt WEeTl- fahren entschieden werden; insoftern in

den, nichter solchen Streitfällen der Bestand des
Patronates selbst estritten ISt und dar-
ber och eiıne rechtskräftige CNnen-

Zu Artikel behördliche Entscheidung vorliegt
sSummt der eilige dafs die
ehNorden der Staatlıchen SVer-Der Heilige wird dafür orge

tragen, da{fs der Provinzverband er ] Wa. dort efahr Verzuge
Osterreich bestehenden der errich- ist auf Grund des bisherigen ruhigen
tenden religiösen Niederlassungen Besitzstandes, der SOWEeIlt erselbe
ach Tunlichkeit mıiıt den Staats_grenzen S  gn sofort rmittelt werden kann, auf

Grund der summarisch erhobenen tat-der Republik Osterreich Überein-
sächlichen und rechtlichen Verhältnissestimmung gebrac WIT

Die Bundesregierung nımmt die VO' Heili- Provisorium verordnen
gCNn Stuhle rage iNer Neuregelung
der Pfarren, die ı11  - Gebiete der Republik Öster-
reich geistlichen ÖOrden und Kongregationen
inkorporiert oder vVOon solchen verwalte! sind ZUrTr Zu Artikel
enn! und wird namentlich SOWEeIt sich

nen Austausch ' Regularpfarren
Säkularpfarren handelt ın ıner solchen

Der Heilige WIT die Diöze-
Aktion der zuständigen rchlichen Behörden LLL sanordinarien ‚WEISENL, bei intabula-

tionspflichtigen Rechtsgeschäften auf
es twirken
en der finanziellen Möglichkeiten des

der Urkunde ach vorheriger Über-
prüfung ausel beizusetzen da{fs

die bücherlich einzutragende
Zu XI Berechtigung der Verpflichtung rch-

licherseits kein Anstand OoODWwWalte und
dafß die ertreier der kirchlichenStreitigkeiten ber die rage, ob

IC der eln e1inNem Rechtssubjekte, welche das echtsge-
Patronat unterliege der hinsichtlich SC abges:  Oossen en hiezu be-
der letzteren das freie Besetzungsrecht rufen
des Bischofs eintrete, ber die
rage, WEe’ rchen- der Pfrün-
denpatronat zukomme sind VO!  > der Zu Artikel
Kirchenbehörde ach den rschriften
des CNAlıchen Gesetzbuches ZU ent- Der Bund den Vereinigun-
scheiden Von der betreffenden kir- gChH, die vornehmlich religiöse Zwecke
chenbehör  chen Entscheidung 1St die verfolgen, einen Teil der atholischen
oberste staatliche Kultusverwaltungs- on bilden und als solche der Ge-
behörde Urc Übersendun eiNner Ori- alt des Diözesanordinarius unterste-

hen VO. Freiheit hinsichtlich ihrerginalausfertigung der Entscheidung
enntnis setzen Urganisation und Betätigung @111 Der

Der Heilige StimMmMt da{fs Bund wird dafür orge da{fß die
samtliche Streitigkeiten ber e1s5  - Erhaltung und Entfaltungsmöglichkeit
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Zu Artikel IX: 

Durch diesen Artikel werden staat­
liche Bestimmungen, in welchen noch 
andere Tage als Ruhetage erklärt wer­
den, nicht berührt. 

Zu Artikel X, § 3: 

Der Heilige Stuhl wird dafür Sorge 
tragen, daß der Provinzverband der in 
Österreich bestehenden oder zu errich­
tenden religiösen Niederlassungen 
nach Tunlichkei! mit den Staat~grenzen 
der Republik Osterreich in Uberein­
stimmung gebracht wird. 

Die Bundesregierung nimmt die vom Heili­
gen Stuhle angeregte Frage einer Neuregelung 
der Pfarren, die im Gebiete der Republik ÖSter­
reich geistlichen Orden und Kongregationen 
inkorporiert oder von solchen verwaltet sind, zur 
Kenntnis und wird, namentlich soweit es sich 
um einen Austausch einiger Regularpfarren 
gegen Säkularpfarren handelt, an einer solchen 
Aktion der zuständigen kirchlichen Behörden im 
Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des 
Bundes mitwirken. 

Zu Artikel XI, § 1: 

1. Streitigkeiten über die Frage, ob 
eine Kirche oder eine Pfründe einem 
Patronat unterliege oder hinsichtlich 
der letzteren das freie Besetzungsrecht 
des Bischofs eintrete, sowie über die 
Frage, wem ein Kirchen- oder Pfrün­
denpatronat zukomme, sind von der 
Kirchenbehörde nach den Vorschriften 
des kirchlichen Gesetzbuches zu ent­
scheiden. Von der betreffenden kir­
chenbehördlichen Entscheidung ist die 
oberste staatliche Kultusverwaltungs­
behörde durch Übersendung einer Ori­
ginalausfertigung der Entscheidung in 
Kenntnis zu setzen. 

2. Der Heilige Stuhl stimmt zu, daß 
sämtliche Streitigkeiten über Leistun-
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gen, welche auf Grund eines bestehen­
den Patronates angesprochen werden, 
von den Behörden der staatlichen Kul­
tusverwaltung im instanzmäßigen Ver­
fahren entschieden werden; insofern in 
solchen Streitfällen der Bestand des 
Patronates selbst bestritten ist und dar­
über noch keine rechtskräftige kirchen­
behördliche Entscheidung vorliegt, 
stimmt der Heilige Stuhl zu, daß die 
Behörden der staatlichen Kultusver­
waltung dort, wo Gefahr im Verzuge 
ist, auf Grund des bisherigen ruhigen 
Besitzstandes, oder soweit derselbe 
nicht sofort ermittelt werden kann, auf 
Grund der summarisch erhobenen tat­
sächlichen und rechtlichen Verhältnisse 
ein Provisorium verordnen. 

Zu Artikel Xill, § 2: 

Der Heilige Stuhl wird die Diöze­
sanordinarien anweisen, bei intabula­
tionspflichtigen Rechtsgeschäften auf 
der Urkunde nach vorheriger Über­
prüfung eine Klausel beizusetzen, daß 
gegen die bücherlich einzutragende 
Berechtigung oder Verpflichtung kirch­
licherseits kein Anstand obwaltet und 
daß die Vertreter der kirchlichen 
Rechtssubjekte, welche das Rechtsge­
schäft abgeschlossen haben, hiezu be­
rufen waren. 

Zu Artikel XIV: 

Der Bund räumt den Vereinigun­
gen, die vornehmlich religiöse Zwecke 
verfolgen, einen Teil der katholischen 
Aktion bilden und als solche der Ge­
walt des Diözesanordinarius unterste­
hen, volle Freiheit hinsichtlich ihrer 
Organisation und Betätigung ein. Der 
Bund wird dafür Sorge tragen, daß die 
Erhaltung und Entfaltungsmöglichkeit 
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der selitens der zuständigen kirchlichen tiıonen bis einer Einvernehmen
Oberen anerkannten atholischen Ju- zwischen der CNen- und taatsge-
gendorganisationen geschü werde alt getroffenen Neuregelung auf-
und da{fs VO aa eingerichteten rec
Jugendorganisationen der katholischen
Jugend die Erfüllung ihrer religiösen Zu rtikel X /
Pflichten würdiger Weise und ihre
rziehung religiös-sittlichem Sinne Hiebei wird auch auf die Kosten der

der Ordinariatskanzleien, soOweiıt für derenach den rundsätzen der Kirche g_ Zwecke nicht bereits Vorsorge getroffen ist, nach
währleistet werde. Maßgabe der staatsfinanziellen Verhältnisse Be-

Die Presse wird hinsic der aCc. nehmen sSeıin.

Vertretung atholischer enrsatze kei-
1ienNn Beschränkungen unterworfen seın Zu Artikel X /

Der eilige stimmt da{fs Kürzungen AUS staatsfinanziellen Gründen
Streitigkeiten ber erpflichtungen werden N1C| ohne vorheriges Benehmen erfol-
eistungen eld der Geldeswert SCH

Kultuszwecke unbeschadet der Be-
stimmungen des Satzes des Zu- Zu Artikel XXIIL, Absatz
satzprotokolies XI bis
elıner einvernehmlichen Neuregelung‘ nier anderem hiemit die
VO  - den STaatlıchen ehorden ntschie- Gesetze VO: 1874, Reichsgesetz-den werden, WE eiIne solche blatt Nr. und Nr. 51 ihrem ganzenLeistung aus dem allgemeinen runde Umfange aufßer Kraft
der Zugehörigkeit einem kirch-
lichen erDande pruc der Vatikanstadt, Juni 1933
men wird, VO  . den eNnorden der at-
en ultusverwaltung ordent- Eugen10 Cardınale Pacellılichen Instanzenzuge, VO!  . den
Zivilgerichten. Be1l efahr Verzuge
kann eın Provisorium Sinne des Engelbert Dollfuß

BundeskanzlerSatzes des Zusatzprotokolles
XL, verfügt werden.

Die 1m Gebiete der Republik Öster- urt Schuschniggz
Bundesministerreich der Herstellung und

Erhaltung der rchen- und Pfründen-
gebäude SOWI1eEe der finan-
ziellen estreitung der sonstigen Kir- Jext deutsch, italienisch
chenerfordernisse bestehenden Nor- UStaus: der Ratifikationsurkunden
Inen efislich des Gesetzes VO 1.5.1934 Wien (AAS,., Jg [1934],
31 XIL 1894, Reichsgesetzblatt Nr. 283)

bleiben mıiıt den aus diesem Quellen AAS,, Jg (1934), 249 —9287
Onkorda sich ergebenden 0d111Ka- 1934, 33—49, Stück 2, Nr.

hese erfolgte Urc! Absatz Vermögensvertra
Nicht mehr Geltung gemäß Artikel VAbsatz Vermögensvertrag.
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der seitens der zuständigen kirchlichen 
Oberen anerkannten katholischen Ju­
gendorganisationen geschützt werde 
und daß in vom Staat eingerichteten 
Jugendorganisationen der katholischen 
Jugend die Erfüllung ihrer religiösen 
Pflichten in würdiger Weise und ihre 
Erziehung in religiös-sittlichem Sinne 
nach den Grundsätzen der Kirche ge­
währleistet werde. 

Die Presse wird hinsichtlich der 
Vertretung katholischer Lehrsätze kei­
nen Beschränkungen unterworfen sein. 

Der Heilige Stuhl stimmt zu, daß 
Streitigkeiten über Verpflichtungen zu 
Leistungen an Geld oder Geldeswert 
für Kultuszwecke unbeschadet der Be­
stimmungen des Absatzes 2 des Zu­
satzprotokolles zu Artikel XI § 1 bis zu 
einer einvernehmlichen Neuregelung8 

von den staatlichen Behörden entschie­
den werden, u. zw., wenn eine solche 
Leistung aus dem allgemeinen Grunde 
der Zugehörigkeit zu einem kirch­
lichen Verbande in Anspruch genom­
men wird, von den Behörden der staat­
lichen Kultusverwaltung im ordent­
lichen Instanzenzuge, sonst von den 
Zivilgerichten. Bei Gefahr im Verzuge 
kann ein Provisorium im Sinne des 
Absatzes 2 des Zusatzprotokolles zu 
Artikel XI, § 1 verfügt werden. 

Die im Gebiete der Republik Öster­
reich in Betreff der Herstellung und 
Erhaltung der Kirchen- und Pfründen­
gebäude sowie in Betreff der finan­
ziellen Bestreitung der sonstigen Kir­
chenerfordernisse bestehenden Nor­
men einschließlich des Gesetzes vom 
31. Xll. 1894, Reichsgesetzblatt Nr. 7 ex 
18959 bleiben mit den aus diesem 
Konkordat sich ergebenden Modifika-

415 

tionen bis zu einer im Einvernehmen 
zwischen der Kirchen- und Staatsge­
walt getroffenen Neuregelung auf­
recht. 

Zu Artikel XV, § 3: 

Hiebei wird auch auf die Kosten der Füh­
rung der Ordinariatskanzleien, soweit für deren 
Zwecke nicht bereits Vorsorge getroffen ist, nach 
Maßgabe der staatsfinanziellen Verhältnisse Be­
dacht zu nehmen sein. 

Zu Artikel XV, § 5: 

Kürzungen aus staatsfinanziellen Gründen 
werden nicht ohne vorheriges Benehmen erfol­
gen. 

Zu Artikel XXII, Absatz 3: 

Unter anderem treten hiemit die 
Gesetze vom 7. V. 1874, Reichsgesetz­
blatt Nr. 50 und Nr. 51 in ihrem ganzen 
Umfange außer Kraft. 

In der Vatikanstadt, am 5. Juni 1933. 

L. + S. Eugenio Cardinale Pacelli 

L. + S. Engelbert Dollfuß 
Bundeskanzler 

L. + S. Kurt Schuschnigg 
Bundesminister 

Text: deutsch, italienisch 
Austausch der Ratifikationsurkunden: 
1.5.1934 in Wien (AAS., Jg. 26 [1934], 
S.283) 
Quellen: AAS., Jg. 26 (1934), S. 249-282 
BGBIÖ., 1934, S. 33-49, Stück 2, Nr. 2 

Diese erfolgte durch Artikel II Absatz 4 Vermögensvertrag. 
Nicht mehr in Geltung gemäß Artikel VIII Absatz 2 Vermögensvertrag. 


